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Vorwort

Mit	dem	vorliegenden	Jahresbericht	stellen	wir	die	Arbeit	der	Fachberatungsstelle	im	Berichtsjahr	
2020	vor.	Die	Dokumentation	beinhaltet	aktuelle	statistische	Daten,	die	einen	Einblick	in	die	Struktur	
der	Beratungsstelle	und	ihre	Aufgabenbereiche	sowie	den	Personenkreis	der	Ratsuchenden	geben.

Darüber	hinaus	bieten	wir	einen	Überblick	über	unsere	Beratungs-,	Fortbildungs-	und	Öffentlich-
keitsarbeit	sowie	die	Kooperations-	und	Vernetzungstätigkeit	mit	anderen	Institutionen.	Des	Weite-
ren	informieren	wir	Sie	über	die	Maßnahmen	zur	Qualitätssicherung	unserer	Arbeit.

Die	große	gesamtgesellschaftliche	Herausforderung	des	vergangenen	Jahres,	die	SARS-CoV2-Pan-
demie,	 hat	 auch	 die	 Beratungsstelle	 vor	 neue	 Aufgaben	 gestellt.	 Vor	 dem	 Hintergrund	 des	 ers-
ten	 Lockdowns	 entwickelten	 wir	 neue	 Konzepte,	 um	 den	 Kontakt	 zu	 Ratsuchenden	 und	 unseren	
Klient*innen	aufrechterhalten	zu	können.	Abhängig	von	der	digitalen	Ausstattung,	über	die	unse-
re	 Klient*innen	 verfügen	 und	 in	 Absprache,	 welche	 Kontaktmöglichkeiten	 ihnen	 möglich	 waren,	
boten	wir	 therapeutische	Spaziergänge	an,	 führten	verstärkt	 telefonische	Beratungen	durch	und	
nutzen	seither	ein	webbasiertes	Programm	zur	Durchführung	von	Videosprechstunden.	Entgegen		
aller	 Besorgnis	 gelang	 durch	 diese	 Maßnahmen	 die	 Aufrechterhaltung	 des	 Kontakts	 zu	 unseren	
Klient*innen	in	vielen	Fällen	besser	als	erwartet.	

Zur	 Erneuerung	 und	 Erweiterung	 unserer	 technischen	 Ausstattung	 sowie	 zum	 Ausbau	 digitaler		
Medien	für	die	Realisierung	neuer	Beratungsformate	haben	wir	öffentliche	Fördergelder	beantragt.	
Zuschüsse	erhielten	wir	2020	vom	Ministerium	für	Soziales	und	Integration	Baden-Württemberg	
aus	dem	dort	aufgelegten	Soforthilfefonds	zur	Unterstützung	der	Fachberatungsstellen	im	Bereich	
Gewaltschutz	und	Prostitution.

Mit	unserem	aktuellen	Leitartikel	greifen	wir	das	Thema	aus	unserem	Jahresbericht	2019,	„Sexuell	
grenzverletzende	Kinder“,	nochmals	auf	und	beleuchten	den	weithin	tabuisierten	und	der	öffentli-
chen	Wahrnehmung	bislang	meist	verborgen	bleibenden	Aspekt	innerfamiliärer	sexualisierter	Ge-
walt	durch	Geschwisterkinder.	

Anlass	dafür	 ist	unser	Anliegen,	 im	Rahmen	unserer	Öffentlichkeitsarbeit	vor	allem	auch	auf	die	
Bereiche	sexualisierter	Gewalt	hinzuweisen,	die	bislang	kaum	im	öffentlichen	Bewusstsein	präsent	
sind:	Im	Jahr	2020	waren	dies	bei	Kompass	insgesamt	22	Fallanfragen	sexualisierter	Gewalt	von	Kin-
dern	an	Kindern.	Davon	ging	es	in	fünf	Fällen	sexualisierter	Gewalt	um	Übergriffe	von	Geschwister-
kindern,	in	denen	wir	Fachkräften	oder	Angehörigen	Beratung	bzw.	Betroffenen	oder	Beschuldigten	
therapeutische	Unterstützung	angeboten	haben.

Wir	hoffen,	dass	dieser	Artikel	dazu	beiträgt,	bei	der	Vermutung	sexualisierter	Gewalt	in	Familien-
systemen	nicht	nur	auf	mögliche	Übergriffe	durch	Erwachsene	an	Kindern	zu	achten,	sondern	auch	
die	Hypothese	einer	möglichen	Missbrauchsdynamik	unter	Geschwistern	zu	prüfen.	

Kirchheim	unter	Teck,	im	August	2021

Angelika Schönwald-Hutt
Katja Englert
Gaby Lemke
Petra Bäurle
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1.1

1.2

1

1.2.1

1.2.2

Kompass e.V.
Kompass	e.V.	ist	ein	gemeinnütziger	Verein	und	als	freier	Träger	der	außerschulischen	Bildung	und	
der	Jugendhilfe	anerkannt.	Die	vom	Verein	unterhaltene	Psychologische	Fachberatungsstelle	Kom-
pass	Kirchheim	wird	durch	den	Landkreis	Esslingen	sowie	durch	Spenden	und	Bußgelder	finanziert.

Der Vorstand

1.	Vorstand:		 Prof.	Dr.	rer.	soc.	Dipl.	Päd.	Maria	Bitzan

2.	Vorstand:		 Prof.	em.	Jost	Bauer

Schatzmeister:		 Viktoria	Pardey

Grundlagen der Zusammenarbeit zwischen Landkreis Esslingen  
und Kompass e.V.

Kooperationsvertrag

Rechtsgrundlage	für	die	Arbeit	der	Psychologischen	Fachberatungsstelle	Kompass	Kirchheim	ist	der	
Kooperationsvertrag	zwischen	dem	Landkreis	Esslingen	und	Kompass	e.V.	vom	Dezember	1994,	der	
Ergänzungsvertrag	vom	Oktober	2000	sowie	die	Vereinbarung	zum	Schutzauftrag	der	Jugendhilfe	
(gem.	§	8a	Abs.	2	SGB	VIII	und	§	72a	SGB	VIII)	vom	September	2008.

Aufgaben der Beratungsstelle

Der	Landkreis	Esslingen	hat	im	Rahmen	seiner	Pflichtaufgaben	folgende	Arbeitsfelder	im	Zusam-
menhang	mit	sexualisierter	Gewalt	an	die	Psychologische	Fachberatungsstelle	Kompass	Kirchheim	
delegiert:

•	Beratung

•	Diagnostik	und	Therapie

•	Fachberatung

•	Prävention

•	Kooperation	mit	anderen	Einrichtungen	des	Landkreises

•	Netzwerkarbeit

Teil 1  Kompass e.V.
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2.1

Teil 2  Themenschwerpunkt

Sexualisierte Übergriffe von Geschwistern 

Einführung 

In	den	Leitartikeln	unserer	Jahresberichte	bereiten	wir	diejenigen	Themen	aus	unserer	Arbeit	auf,	
die	aus	unserer	Sicht	 für	die	Öffentlichkeit,	aber	auch	für	unsere	Kooperationspartner*innen	von	
Interesse	sein	könnten.	Dabei	geben	wir	nicht	nur	Einblick	in	unsere	therapeutische	Arbeit,	sondern	
erörtern	 auch	 Fragestellungen,	 welche	 strukturellen	 Gegebenheiten	 erforderlich	 sind,	 um	 sexua-
lisierter	Gewalt	vorzubeugen	oder	sie	einzudämmen.1	Darüber	hinaus	weisen	wir	auf	bislang	von	
der	Öffentlichkeit	kaum	wahrgenommene	Personengruppen	auf	der	Täter*innenseite	sexualisierter	
Gewalt2	hin.

Vor	diesem	Hintergrund	haben	wir	2019	sexuelle	Grenzverletzungen	von	Kindern	thematisiert.	In	
Erweiterung	dazu	beleuchten	wir	in	dem	nun	vorliegenden	Jahresbericht	2020	das	letztjährige	The-
ma	unter	dem	Aspekt	innerfamiliärer	sexualisierter	Gewalt,	die	von	Geschwisterkindern	ausgeht.	
Diese	hat	bislang	kaum	Eingang	in	den	gesellschaftlichen,	fachöffentlichen	und	wissenschaftlichen	
Diskurs	gefunden.	Die	Gründe	hierfür	sind	vielfältig:

Vor	dem	Hintergrund	der	Fokussierung	psychosozialer	Arbeitsfelder	auf	die	Eltern-Kind-Beziehung	
wird	der	Einfluss	der	Geschwisterbeziehung	auf	die	Persönlichkeitsentwicklung	von	Kindern	und	
Jugendlichen	bislang	unterschätzt.	

In	verschiedenen	Forschungsarbeiten	zu	sexualisierter	Gewalt	durch	Geschwister	wurde	überdies,	
durch	die	Festlegung	einer	Mindestaltersdifferenz	von	5	Jahren	zwischen	betroffenen	und	beschul-
digten	Geschwistern,	ein	forschungsmethodischer	Ausschluss	vorgenommen,	der	zur	Folge	hatte,	
dass	 viele	 Fälle	 sexualisierter	 Übergriffe	 durch	 Geschwister	 unberücksichtigt	 blieben,	 die	 jedoch	
aufgrund	anderer	Kriterien,	wie	z.B.	kognitiver	Überlegenheit	oder	des	Einsatzes	von	Gewalt	als	in-
tensive	Formen	von	sexualisierter	Gewalt	betrachtet	hätten	werden	müssen.3

Des	Weiteren	wurden	die	Auswirkungen	des	Geschwisterinzests	bagatellisiert,	weil	er	unter	allen	
bekannten	 Inzestformen	 als	 der	 am	 wenigsten	 schwere	Verstoß	 gegen	 das	 kulturelle	 Inzesttabu	
galt.	Man	ging	davon	aus,	dass	er	häufig	ohne	schädliche	psychische	Folgen	bliebe	und	dass	die	zu	
erwartenden	Schuldgefühle	des	betroffenen	Kindes	weniger	ausgeprägt	seien.	Lediglich	in	Fällen,	
in	denen	die	sexuellen	Kontakte	mit	Gewalt	erzwungen	wurden,	vermutete	man	eine	Traumatisie-
rung	der	betroffenen	Geschwisterkinder,	die	mit	derjenigen,	die	aus	der	sexualisierten	Gewalt	von	
Erwachsenen	an	ihren	Kindern,	vergleichbar	wäre.

Begünstigt	 wurde	 diese	 Einschätzung	 durch	 das	 vorhandene	 Forschungsdefizit	 und	 die	 Schwie-
rigkeit,	zwischen	beidseitig	erwünschten	sexuellen	Kontakten	und	einseitig	durchgesetzter	sexu-
alisierter	Gewalt	von	Geschwisterkindern	zu	unterscheiden.	Entsprechende	sexuelle	Handlungen	
wurden	zum	Teil	vorschnell	als	sexuelle	Erkundungs-	und	Erprobungsspiele	klassifiziert.

Unzureichend	 war	 weiterhin	 die	 umfassende	 Ausdifferenzierung	 von	 Beziehungskonstellationen	
innerfamiliärer	 sexualisierter	 Gewalt.	 Durch	 die	 Konzentration	 auf	 die	 Täterschaft	 erwachsener	
männlicher	Bezugspersonen	(z.B.	Väter,	Onkel,	Großväter)	gerieten	andere	Täter*innengruppen	aus	
dem	Blickfeld.

2.

1		 Kompass	Kirchheim.	Leitartikel	im	Jahresbericht:	„Sexualisierte	Gewalt	in	Institutionen“	(2012)
2		 	Kompass	Kirchheim,	Leitartikel	im	Jahresbericht:	„Jugendliche	im	Spannungsfeld	zwischen	psychosexueller	Entwicklung	

und	sexualisierter	Gewalt“	(2013),	„Frauen	als	Täterinnen“	(2015),	„Sexuell	grenzverletzende	Kinder“	(2019)
3		 Klees,	E.,	Kettritz,	T.,	Sexualisierte	Gewalt	durch	Geschwister,	S.	24
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4		Klees,	E.,	Kettritz,	T.,	Sexualisierte	Gewalt	durch	Geschwister,	S.	28:	Bovensmann,	2012,	S.51

Während	im	gesellschaftlichen	Kontext	sowie	dem	institutionellen	und	familiären	Umfeld	von	Kin-
dern	 und	 Jugendlichen	 zunehmend	 mehr	 Fälle	 sexualisierter	 Gewalt	 durch	 Erwachsene	 bekannt	
und	aufgeklärt	werden,	ist	das	Bewusstsein	für	sexuelle	Übergriffe	von	Geschwisterkindern	sowohl	
in	der	Öffentlichkeit	als	auch	in	den	Familien	selbst	noch	gering.	

Die	Identifizierung	und	Aufdeckung	innerfamiliärer	sexualisierter	Gewalt	ist	für	die	Mitglieder	ei-
nes	Familiensystems	schwierig	und	schmerzhaft:	Eltern	geraten	in	ein	Dilemma,	wenn	sie	von	sexu-
alisierten	Übergriffen	von	ihren	Kindern	an	deren	Geschwistern	erfahren.	Sie	haben	„beide	Seiten	
der	Missbrauchsdyade,	nämlich	die	‚Opfer‘-	und	die	‚Täter’-Seite	in	den	eigenen	Reihen.“4	Die	Melde-
bereitschaft	oder	die	Bereitschaft	zur	Anzeigeerstattung	sowie	die	Kompetenz,	sich	fachliche	Un-
terstützung	zu	suchen,	ist	dort	häufig	auch	deshalb	so	gering,	weil	Eltern	selbst	aufgrund	eigener	
Traumatisierungserfahrungen	 vorbelastet	 sind,	 selbst	 sexuell	 grenzverletzend	 handeln	 oder	 ihre	
eigenen	 Schuldgefühle	 die	 Bagatellisierung	 oder	 Leugnung	 sexualisierter	 Übergriffe	 unter	 ihren	
Kindern	begünstigen.	Auch	die	Befürchtung	negativer	Reaktionen	aus	dem	familiären	Umfeld	nach	
Aufdeckung	von	Übergriffen	unterstützt	die	Ausblendung.

Kinder	und	Jugendliche	wiederum,	die	von	sexualisierter	Gewalt	durch	Geschwister	betroffen	sind,	
verschweigen	die	Geschehnisse	aufgrund	von	Scham-	und	Schuldgefühlen.	Sie	können	manipula-
tive	Missbrauchsdynamiken	und	den	ausbeuterischen	Charakter	des	Geschehens	oft	nicht	identi-
fizieren	und	sind	aufgrund	ihrer	engen	Bindung	sowohl	in	der	Beurteilung	der	Taten	unsicher	als	
auch	in	Loyalitätskonflikte	verstrickt.

Darüber	hinaus	findet	vor	allem	in	dysfunktionalen	Familiensystemen,	verstärkt	durch	multiple	Be-
lastungsfaktoren,	eine	erlernte,	gemeinschaftlich	getragene	und	nach	außen	abwehrende	Geheim-
haltung	entsprechender	Übergriffe	statt.

Im	Gegensatz	zu	Fällen	generationsübergreifender	sexualisierter	Gewalt	an	Kindern	und	Jugend-
lichen	 durch	 Erwachsene	 wird	 die	 Möglichkeit	 sexualisierter	 Übergriffe	 unter	 Geschwistern	 also	
bislang	 oft	 ausgeblendet	 und	 deshalb	 seltener	 erkannt	 bzw.	 aufgedeckt.	 Auch	 aufgrund	 der	 Ba-
gatellisierung	 des	 Schweregrades	 entsprechender	 Übergriffe	 und	 ihrer	 Auswirkungen	 finden	 die	
betroffenen	und	übergriffigen	Kinder	dann	keine	adäquate	Unterstützung	in	der	Bewältigung	der	
Geschehnisse.

Begriffsbestimmung

Entwicklungstypisches Sexualverhalten 

Sexualität		gehört	von	Geburt	an	zur	menschlichen	Identität	und	individuellen	Persönlichkeitsent-
wicklung.	Der	Sexualitätsbegriff	beinhaltet	sowohl	eine	biologische	als	auch	eine	emotionale	und	
psychosoziale	Dimension.	Zärtlichkeit,	Geborgenheit,	Wärme,	Lustempfinden	und	Befriedigung	sind	
dabei	die	positiven	Aspekte,	die	im	Rahmen	der	menschlichen	Entwicklung	sowie	in	Abhängigkeit	
von	Lebensalter	und	Lebensumständen	unterschiedliche	Bedeutung		und	Gewichtung	gewinnen.	

Im	Gegensatz	zur	Erwachsenensexualität,	die	primär	genital	ausgerichtet	ist,	ist	kindliche	Sexuali-
tät	von	Neugier,	Spontaneität	im	Spiel	und	Unbefangenheit	gekennzeichnet.	Gleichwohl	ist	wissen-
schaftlich	 unbestritten,	 dass	 ein	„physiologisches	 Potential	 für	 sexuelle	 Erregung	 vom	 Lebensan-

2.2
2.2.1
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fang	an“5	existiert.	Die	kindliche	Suche	nach	Lustempfinden	mit	allen	Sinnesorganen	ist	im	Rahmen	
der	 psychosexuellen	 Entwicklung	 Ausdruck	 eines	 Explorationsverhaltens.	 Sexuelle	 Handlungen	
im	Rahmen	von	Erkundungs-	und	Rollenspielen	gehören	damit	zur	kindlichen	Persönlichkeitsent-
wicklung	und	sind	in	ihrer	Form,	Dauer	und	Intensität	unterschiedlich	ausgeprägt.	Individuelle	Per-
sönlichkeitsfaktoren	müssen	dabei	ebenso	berücksichtigt	werden	wie	familiäre,	also	systemische	
Gegebenheiten.	Von	Bedeutung	sind	hier	insbesondere	die	Beziehungskonstellationen	zu	den	we-
sentlichen	 Bezugspersonen	 und	 mögliche	 Belastungsfaktoren	 (Krankheit,	Verlust,	 Gewalt,	 bereits	
vorliegende	Traumatisierungen).	 Jedes	 Verhalten	 muss	 auch	 vor	 seinem	 kulturellen	 Hintergrund	
und	aus	seinem	gesellschaftlichen	Kontext	heraus	betrachtet	werden.

Daraus	resultiert	eine		Abgrenzungsproblematik	für	die	Beurteilung	kindlicher	sexueller	Handlun-
gen,	die	auch	für	die	Frage	der	Einordnung	interpersoneller	sexueller	Handlungen	von	Geschwis-
terkindern	 relevant	 ist:	 Lassen	 sich	 die	 gezeigten	Verhaltensweisen,	 bei	 denen	 es	 auch	 zu	 unab-
sichtlichen	Grenzverletzungen	kommen	kann,	(noch)	im	Rahmen	der	psychosexuellen	Entwicklung	
verorten,		oder	weichen	sie	in	ihrer	Form,	Frequenz	und	Intensität	bereits	davon	ab?	

„Sexuelle	Interaktionen	zwischen	Kindern	sind	demnach	normativ	wesentlich	schwieriger	zu	fassen		
als	sexuelle	Handlungen,	an	denen	Erwachsene/Jugendliche	und	Kinder	beteiligt	sind,	da	letzterer	
Fall	immer	als	sexueller	Missbrauch	zu	qualifizieren	ist.“6	

Geschwister 

Als	Geschwister	werden	in	diesem	Leitartikel	neben	den	biologischen	Kindern	von	Eltern	auch	Halb-
geschwister,	Adoptiv-,	Pflege-	oder	Stiefgeschwister	bezeichnet.	Für	die	Psychodynamik	in	Fällen	se-
xualisierter	Übergriffe	von	Geschwistern	ist	weniger	der	genaue	Verwandtschaftsgrad	als	vielmehr	
die	Qualität	und	Intensität	der	jeweiligen	Beziehung	wesentlich.

Geschwisterbeziehung

Vor	dem	Hintergrund	gesamtgesellschaftlicher	Veränderungen,	verbunden	mit	der	Wandlung	fami-
liärer	Konstellationen,	wächst	die	Bedeutung	leiblicher,	aber	auch	„neuer“	Geschwisterbindungen	
als,	in	der	Regel,	dauerhafteste	intime	familiäre	Beziehungskonstellation.	Die	genetische	Nähe,	das	
gemeinsame	 Aufwachsen	 und	 der	 wechselseitige	 Einfluss	 beeinflusst	 die	 Identitätsentwicklung	
von	Geschwistern	maßgeblich.	

Auf Basis von Fallanalysen wird die Vielgestaltigkeit möglicher Geschwisterbeziehungen deutlich:  

•		Geschwister	können	Liebesobjekte	sein,	die	vorübergehend	einen	ebenso	hohen	Stellenwert	wie	
die	Eltern	haben.	

•		Geschwister	sind	Helfer*innen	bei	der	Erfüllung	von	Wünschen.

•		Geschwister	sind	Objekte	der	Verschiebung	von	Aggression	und	Feindseligkeit.

•		Sie	fungieren,	wie	aus	psychoanalytischer	und	psychologischer	Praxis	bekannt,	als	erotisch	oder	
sexuell	besetzte	„Objekte“	für	Phantasien	und	Aktivitäten	mit	sexuell	gefärbten	Inhalten.	

Teil 2  Themenschwerpunkt

2.2.2

2.2.2.1

5		 Klees,	E.	Kettritz,	T.,	Sexualisierte	Gewalt	durch	Geschwister,	S.	45
6		Klees,	E.	Kettritz,	T.,	Sexualisierte	Gewalt	durch	Geschwister,	S.	48:	Mosser,	2012,	S.16
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Die	Geschwisterbeziehung	ist	überdies	Übungsfeld	sozialer	Interaktion,	Raum	für	die	Entwicklung	
von	Solidarität	sowie	für	die	Erfahrung	und	Anerkennung	von	Gleichwertigkeit	und	Unterschied-
lichkeit,	Spiegelungs-	und	Projektionsfläche	sowie	ein	Feld	von	Unterstützung	und	Rivalität.	

Dennoch	 wird	 die	 Relevanz	 der	 Geschwisterbeziehung	 in	 psychosozialen	 Arbeitsfeldern	 weithin	
unterschätzt.	In	der	Folge	finden	auch	konflikthafte	Geschwisterbeziehungen	oder	inzestuöse	Ge-
schwisterkontakte	nicht	die	Aufmerksamkeit,	der	sie	bedürfen,	obwohl	diese	die	Persönlichkeitsent-
wicklung	dauerhaft	beeinträchtigen	können.

Inzest

Inzest	 (lateinisch	 incestus:	„unkeusch“,	 veraltet	 Blutschande),	 bezeichnet	 sexuelle	 Kontakte	 zwi-
schen	engen	Verwandten.	Dieser	Begriff	wird	in	der	deutschen	Sprache	kaum	mehr	verwendet	und	
am	ehesten	noch	benutzt,	um	sexuelle	Kontakte	eng	miteinander	verwandter	Erwachsener	zu	be-
schreiben.	Dabei	wird	der	möglicherweise	dennoch	missbräuchliche	Charakter	entsprechender	Be-
ziehungen	verschleiert.	

Im	internationalen	wissenschaftlichen	Sprachgebrauch	für	sexualisierte	Gewalt	durch	Geschwister	
werden	unterschiedliche	Termini	verwendet,	um	sexualisiertes	Verhalten	von	Kindern	zu	themati-
sieren:	z.B.	„(realer)	 Inzest“,	„sexuell	grenzverletzend“	oder	„sexuell	übergriffig“.	Auch	wenn	diese	
anderen	Begriffe	gewählt	werden,	um	Kinder	nicht	erwachsenen	Täter*innen	gleichzustellen,	die	
sexuellen	 Missbrauch	 an	 Kindern	 oder	 Jugendlichen	 begehen,	 werden	 sie	 dennoch	 kritisiert,	 um		
auf	die	 ihnen	 implizite	Bagatellisierung	des	Verhaltens,	seines	 teils	strategischen	Vorgehens	und	
seiner	Auswirkungen	hinzuweisen.	Aus	psychosozialen	Handlungsfeldern	heraus	wird	insbesonde-
re	die	Verwendung	des	Begriffs	„Inzest“	kontrovers	diskutiert,	 	da	er	das	beidseitige	Interesse	von	
Initiator*in	 und	 Betroffenen	 unterstelle,	 verharmlosend	 wirke	 und	 die	 Betroffenen	 stigmatisiere.	
Dennoch	hat	sich	dieser	Begriff	international		als		„sibling	incest“7	durchgesetzt	und	wird	äquivalent	
zu	child-to-child-sexual	abuse8	oder	sibling	sexual	abuse9	verwendet.	

Strafbarkeit

Neben	kulturellen	moralischen	Normen,	die	den	Inzest	verbieten,	existieren	auch	strafrechtliche	Be-
stimmungen	(§173	Absatz	2,	STGB),	die	grundsätzlich	den	Beischlaf	mit	 leiblichen	Abkömmlingen	
untersagen.	Auch	für	denjenigen	Geschwisterteil,	der	älter	als	18	Jahre	ist,	ist	der	Beischlaf	strafbe-
wehrt.

Abgegrenzt	werden	muss	der	Tatbestand	des	Beischlafs	von	Verwandten	(umgangssprachlich	als	
„Inzest“	bezeichnet)	von	Straftaten	gegen	die	sexuelle	Selbstbestimmung	(§§	174	ff,	STGB):	

Sexuelle	Handlungen	von	über	14-jährigen	Personen	an	einem	Kind	(unter	14	Jahre)	sind	als	sexuel-
ler	Missbrauch	von	Kindern	unter	Strafe	gestellt	(§§	176,	176a).	

Kinder	 unter	 14	 Jahre	 werden	 vom	 Gesetzgeber	 gemäß	 §	 19	 STGB	 als	 strafunmündig	 angesehen.		
Selbst	wenn	sie	sexuell	übergriffig	werden,	bleiben	sie	aufgrund	ihrer	vorliegenden	Strafunmün-
digkeit	straflos.

2.2.3

2.2.3.1

7		 Engl.:	Geschwister-Inzest
8		Engl.:	Sexueller	Missbrauch	von	Kind	zu	Kind
9		Engl.:	Sexueller	Missbrauch	von	Geschwistern
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Sexualisierte Gewalt durch Geschwister / Geschwister-Inzest

Die	ersten	Wissenschaftler,	die	zur	Geschwisterbindung	und	ihrer	Bedeutung	für	die	Identitätsbil-
dung	forschten,	unterschieden	in	den	1980er	Jahren	in	der	Analyse	sexueller	Handlungen	durch	Ge-
schwister	zwischen	einem	fürsorglich-orientierten	und	dem	machtorientierten	Geschwisterinzest	
vor	allem	deswegen,	weil	dem	letzteren	häufig	fürsorglich	ausgerichtete	sexuelle	Kontakte	voraus-
gehen.

Zur	gleichen	Zeit	allerdings	haben	die	amerikanischen	Therapeut*innen	John	V.	Caffaro	und	seine	
Frau	Allison	Conn-Cafarro	in	ihrer	Arbeit	zu	Misshandlungsformen	unter	Geschwistern	bereits	die	
zugrunde	liegende	Unterscheidungsproblematik	thematisiert,	indem	sie	den	Begriff	„pseudo-con-
sensual“10	verwendeten	und	damit	explizit	auf	die,	häufig	verborgene	und	schwer	zu	identifizieren-
de,	machtorientierte	Missbrauchsdynamik	verwiesen.

Heute	findet	die	nachfolgende	Definition	Anwendung:
„Der	Begriff	Geschwisterinzest	bezeichnet	sexuelle,	sowohl	Hands-on-,	als	auch	Hands-off-Kontakte	
(mit	und	ohne	Körperkontakt)	zwischen	biologischen,	Adoptiv-,	Halb-,	Stief-	oder	Pflegegeschwis-
tern,	die	sich	aufgrund	der	Motivation	und/oder	der	Ausdrucksweise	der	sexuellen	Handlung	von	
entwicklungstypischem	Sexualverhalten	abgrenzen	 lassen.	Die	sexuellen	Kontakte	können	 in	ho-
mosexuellen	wie	auch	heterosexuellen	Geschwisterbeziehungen	Ausdruck	finden.	Sie	können	so-
wohl	beidseitig	erwünscht	und	demzufolge	fürsorglich	ausgerichtet	sein,	als	auch	einseitig	initiiert	
und	folglich	machtorientiert	von	einem	Täter	oder	einer	Täterin	durchgesetzt	werden.“11	

Es	 gibt	 unterschiedliche	 inzestuöse	 Beziehungskonstellationen	 von	 Geschwistern:	 Sie	 bestehen	
von	Bruder	zu	Schwester,	von	Bruder	zu	Bruder,	aber	auch	von	Schwester	zu	Schwester	bzw.	von	
Schwester	zu	Bruder	–	wobei	insbesondere	für	die	beiden	letztgenannten	kaum	wissenschaftliche	
Forschungsarbeiten	vorliegen.

Fürsorglich-orientierter Geschwister-Inzest

Beim	 liebevoll-fürsorglichen	 Inzest	 geschehen	 die	 sexuellen	 Kontakte	 einvernehmlich.	 Gewalt,	
Zwang	 oder	 Drohung	 als	 wesentliche	 Merkmale	 sexualisierter	 Gewalt	 fehlen.	 Diese	 Kontakte,	
die	dennoch	oft	weit	über	das	hinausgehen,	was	im	Rahmen	kindlicher	Doktorspiele	als	entwick-
lungstypisch	angesehen	werden	kann,	sind	häufig	von	(über-)großer	Loyalität,	Liebe	und	Mitgefühl	
geprägt	und	werden	von	den	Beteiligten	als	Inseln	liebevoller	Zuwendung	in	einer	emotional	de-
fizitären,	von	einem	Mangel	an	Nähe,	Zuwendung	und	Geborgenheit	gekennzeichneten,	Umwelt	
erlebt.	Die	inzestuöse	Bindung	verschafft	eine	als	Sicherheit	empfundene	Schein-Stabilität	in	einem	
unsicheren,	zum	Teil	verstörenden	Umfeld	brüchiger	Beziehungen.	Gleichzeitig	können	diese	emo-
tionale	Nähe	und	das	damit	verbundene	geheime	Bündnis	das	Gefühl	von	Macht	und	die	Überwin-
dung	elterlicher	Autorität	suggerieren	und	somit	kompensatorisch	der	Überwindung	des	eigenen	
Ohnmachtsgefühls	dienen.

Es	muss	daher	sorgfältig	analysiert	werden,	ob	der	zunächst	als	fürsorglich-orientiert	erscheinende	
Geschwisterinzest	tatsächlich	einvernehmlich	ist	oder	ob	er	eher	auf	einem	passiven	Einverständnis	
beruht,	das	auf	unzureichenden	kognitiven	Fähigkeiten,	rational	einzuwilligen,	auf	fehlender	Kennt-
nis	der	Grenzen	angemessener	sexueller	Kontakte	oder	Ängsten	fußt.	Oftmals	 ist	es	betroffenen	
Geschwisterkindern	ebenso	wie	anderen	Betroffenen	sexualisierter	Gewalt	in	der	Kindheit	erst	im	
späteren	Erwachsenenalter	mit	der	dafür	erforderlichen	Distanz	möglich,	die	damaligen	Gescheh-
nisse	als	missbräuchlich	einzustufen.	

10		Engl.:	pseudo-einvernehmlich
11		 Klees,	E.,	Geschwisterinzest	im	Kindes-	und	Jugendalter,	2008,		S.100

2.2.4.1
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12		 Klees,	E.,	Geschwisterinzest	im	Kindes-	und	Jugendalter,	2008,	S.	99	ff.

2.2.4.2

Außerdem	 ist	 zu	 beachten,	 dass	 sich	 beispielsweise	 einvernehmlich	 begonnener	 Geschwisterin-
zest	 aufgrund	 wachsender	 Belastungen	 oder	 auch	 weil	 der	 betroffene	 Geschwisterteil	 versucht,	
sich	diesen	sexuellen	Kontakten	durch	offene	oder	latente	Drohungen	zu	entziehen,	das	Geheimnis	
und	sein	schambesetztes	ursprüngliches	Einvernehmen	offenzulegen,	zu	machtorientiertem	Inzest	
wandeln	kann.	

Auch	wenn	ein	einvernehmlicher	Geschwisterinzest	vorliegt	oder	es	sich	dem	Anschein	nach	da-
nach	handelt,	werden	sich	aus	fachlicher	Sicht	daraus	negative	Langzeitfolgen	entwickeln.	

Um	 sexualisierte	 Gewalt	 durch	 Geschwister,	 auch	 als	„machtorientierter,	 phallischer,	 aggressiver	
Inzest“	 bezeichnet,	 von	 einer	 einvernehmlichen,	 sexualisierten	 Geschwisterbeziehung	 zu	 unter-
scheiden,	 werden	 in	 der	 Fachliteratur	 Definitionskriterien	 vielfach	 diskutiert	 und	 unterschiedlich	
eingesetzt	(siehe	die	Verwendung	unterschiedlicher	Fachtermini)	und	zeigen	ein	differierendes	Ver-
ständnis,	woran	sexualisierte	Gewalt	von	Geschwistern	zu	erkennen	sei,	welche	Voraussetzungen	
erfüllt	sein	müssen	und	welche	Maßstäbe	anzulegen	seien.

Machtorientierter und einseitig initiierter Geschwister-Inzest

Der	machtorientierte,	einseitig	initiierte	Geschwister-Inzest	beinhaltet	sadistische	und	ausbeuteri-
sche	(missbräuchliche)	Elemente	vor	dem	Hintergrund	eines	Machtgefälles:		Die	sexuellen	Kontakte	
werden	von	einem	der	Beteiligten	erzwungen.	„Der	Täter/die	Täterin	kann	Drohungen,	Zwang	oder	
Gewalt	ausüben,	muss	dies	aber	nicht	zwingend,	da	auch	andere	Aspekte	wie	beispielsweise	die	
Geschlechtszugehörigkeit,	die	Körpergröße,	der	Entwicklungsstand	oder	ein	Altersunterschied	ein	
Machtgefälle	zwischen	Opfer	und	Täter	bedingen.“12		

Folgende Merkmale sind daher Anhaltspunkte  für einen machtorientierten Geschwisterinzest:

•		Unausgeglichenes Machtverhältnis	
Das	Kind,	das	die	sexuellen	Handlungen	initiiert	ist	dem	betroffenen	Kind	gegenüber		
aufgrund	seines	Alters,	seiner	Rolle	im	familiären	System	oder	aufgrund	seines	Entwicklungs-
standes	kognitiv,	psychisch	oder	physisch	überlegen.

•		Unfreiwilligkeit 	
Das	betroffene	Kind	duldet	die	Handlungen	unfreiwillig	oder	es	beteiligt	sich	unfreiwillig,		
weil	Zwang	ausgeübt	wird.

•		Strategisches Vorgehen	
Die	Initiative	für	das	Geschehen	ist	einseitig,	dabei	kann	man	erkennen,	dass	das	Vorgehen		
planvoll	und	zielgerichtet	ist	bzw.	war.	Die	sexuellen	Kontakte	finden	nicht	zufällig	und	spontan	
statt	(z.B.		gezielte	Auswahl	von	Ort,	Zeitpunkt,	Situation).	
Die	geplanten	sexuellen	Handlungen	werden	beispielsweise	in	ein	Spiel	„gekleidet“		
(z.B.	„Doktorspiel“,	„Mutter-Vater-Kind“,	„Wahrheit	oder	Pflicht“).	
Für	die	Zustimmung	zu	den	sexuellen	Handlungen	wird	das	betroffene	Kind	beispielsweise		
durch	Zuwendung,	Süßigkeiten	oder	Spielzeug	belohnt.	
Dem	betroffenen	Kind	werden	falsche	sexuelle	Normen	vorgetäuscht.	„Das	machen	alle	so,		
wenn	sie	sich	liebhaben.“

•		Wiederholungszwang	
Das	Kind,	das	die	sexuellen	Handlungen	initiiert	verfügt	über	eine	geringe	Selbstkontrolle		
und	nutzt	die	Handlungen	zur	Spannungsabfuhr.	Dadurch	manifestiert	und	intensiviert	sich		
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das	Geschehen	häufig.	Auch	nach	Aufdeckung	und	trotz	Sanktionsmaßnahmen	gelingt	es		
den	grenzverletzenden	Kindern	häufig	nicht,	das	grenzüberschreitende	Verhalten	eigenständig	
zu	unterlassen.

•		Druck bzw. Gewalt	
Das	Kind,	das	die	sexuellen	Handlungen	initiiert	wendet	Druck	oder	körperliche	Gewalt		
(Festhalten,	Schläge	etc.)	an,	um	die	sexuellen	Handlungen	zu	erzwingen.

•		Geheimhaltungsdruck	
Betroffene	Kinder/Jugendliche	werden	mit	unterschiedlichen	Mitteln	(Bestechung,		
Drohung,	Gewalt)	in	das	gemeinsame	Geheimnis	eingebunden	und	dazu	gezwungen,		
die	Geschehnisse	zu	verschweigen	oder	zu	leugnen.

Weitere	 Hinweise	 können	 die	 Intensität	 der	 Handlungen	 oder	 durch	 die	 bzw.	 bei	 den	 sexuellen	
Handlungen	entstandene	Verletzungen	sein.	

Inzidenz13 und Prävalenz14 

Repräsentative	 Stichproben-Studien	 zur	 Datenerhebung	 sexualisierter	 Gewalt	 in	 der	 Gesamtbe-
völkerung	 erbringen	 bislang	 keine	 Zahlen	 zu	 sexualisierter	 Gewalt,	 die	 von	 Geschwisterkindern	
ausgeht.	 Auch	 statistische	 Erhebungen	 wie	 beispielsweise	 die	 Polizeiliche	 Kriminalstatistik	 (PKS)	
oder	die	Jugendhilfestatistik	bieten	keine	valide	Datengrundlage,	um	das	Ausmaß	des	Geschwister-
Inzests	zu	erfassen.		

Es	sind	lediglich	einige	Daten	aus	Einzelstudien,	wie	z.B.	dem	ambulanten	und	stationären	
Versorgungssystem	für	sexualisiert	übergriffige	Minderjährige	verfügbar:

„Versorgungssystem

•		Befragung	Kettritz	&	Kettritz	2009,	179	Teilnehmende:	47,5	%	der	Minderjährigen	in		
spezialisierten	Einrichtungen	für	sexualisiert	übergriffige	Kinder	und	Jugendliche	haben		
eigene	Geschwister	sexuell	missbraucht

•		Befragung	König	et	al.	(2016):	von	194	sexualisiert	übergriffigen	Minderjährigen,	die	eine		
Behandlung	beendet	hatten,	hatten	46	%	auch	oder	ausschließlich	sexualisierte	Übergriffe		
gegen	Geschwister	begangen“15	

2.3

13		 	Zahl	der	Neufälle,	die	in	einem	Jahr	pro	100.000	Menschen	auftreten.	In	der	Epidemiologie	und	medizinischen	Statistik	
bezeichnet	Inzidenz	(von	lateinisch	incidere	‚vorfallen,	sich	ereignen‘)	die	relative	Häufigkeit	von	Ereignissen	–	insbe-
sondere	von	neu	auftretenden	Krankheitsfällen	–	in	einer	Population	oder	Personengruppe	innerhalb	einer	bestimmten	
Zeitspanne.	Wikipedia,	aufgerufen	am	23.6.2021

14		 	Die	Prävalenz	(von	lateinisch	praevalere,	‚sehr	stark	sein‘)	ist	in	der	Epidemiologie	und	medizinischen	Statistik	eine	Kenn-
zahl,	zum	Beispiel	für	die	Krankheitshäufigkeit.	Sie	sagt	aus,	welcher	Anteil	der	Menschen	oder	Tiere	einer	bestimmten	
Gruppe	(Population)	definierter	Größe	zu	einem	bestimmten	Zeitpunkt	an	einer	bestimmten	Krankheit	erkrankt	ist	oder	
einen	Risikofaktor	aufweist.	…	Wikipedia,	aufgerufen	am	23.06.2021

15		 	Klees,	E.,	Kettritz,	T.,	Sexualisierte	Gewalt	durch	Geschwister,	S.	34	ff

16			Unabhängige	Kommission	zur	Aufarbeitung	sexuellen	Kindesmissbrauchs	(2019).	Bilanzbericht	2019	in	„Geschwisterin-
zest	–	sexualisierte	Gewalt	durch	Geschwister“,	entnommen	dem	Vortrag	von	Prof.	Dr.		Esther	Klees,	iubh	Internationale	
Hochschule	bei	Hinsehen	e.V.,	Heidenheim,	22.05.2019
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Die	Unabhängige	Kommission	zur	Aufarbeitung	sexuellen	Kindesmissbrauchs	nennt	in	ihrem	Bi-
lanzbericht	201916	folgende	Zahlen	(Auswertung	von	914	Anhörungen	und	Betroffenenberichten):

In	682	Fällen	(56	%)	fand	der	sexuelle	Missbrauch	innerfamiliär	statt.

Im	Kontext	Familie	waren	elterliche	Bezugspersonen	oder	Bezugspersonen	in	Elternposition	in	345	
Fällen	die	Täter*innen	(davon	41	Frauen).

67	Brüder,	15	Stief-	oder	Pflegebrüder	und	5	Schwestern	wurden	als	Täter*innen	benannt.

Weitere	74		Beschuldigte	entstammen	der	Großelterngeneration.

Bei	den	anderen	Familienangehörigen	waren	77	(Groß-/Stief-)	Onkel,	22	Cousins,	7	(Groß-/Stief-)	
Tanten	und	21	andere	Familienangehörige	beschuldigt.	

E.	Klees	und	T.	Kettritz	verweisen	in	ihrem	Buch	„Sexualisierte	Gewalt	durch	Geschwister“	ausdrück-
lich	auf	den	defizitären	Forschungsstand.	Sie	gehen	angesichts	der	Studienlage	von	einem	Ausmaß	
geschwisterlicher	sexualisierter	Gewalt	zwischen	1,7	und	6,5	%	(BRD)	sowie	angesichts	der	erhebli-
chen	Tabuisierung	des	Geschwisterinzests	von	einer	hohen	Dunkelziffer	aus:

„Alarmierende	Forschungsergebnisse!
Vergleichsstudien	mit	Kindern/Jugendlichen,	die	außerfamiliär	sexualisierte	Gewalt	ausüben,	zei-
gen,	dass	sexualisierte	Gewalt	durch	Geschwister	länger	andauert	und	häufiger	stattfindet.	Zudem	
werden	 intensivere	 Formen	 sexualisierter	 Gewalt	 ausgeübt	 (vgl.	Tidefors	 2010).	 Die	 Fälle	 werden	
aber	seltener	den	Behörden	gemeldet	(vgl.	ausführlich	Klees	2008).

Studie	Kettritz/Kettritz	2009:
•	85	Minderjährige	waren	für	mindestens	8.055	Taten	verantwortlich
•	Also	durchschnittlich	95	Taten	pro	Person

Studie	Klees	(2008):
•		Christian,	3	x	wöchentlich,	insgesamt	mindestens	4	Jahre	bei	52	Wochen/Jahr	=	624	Taten		

in	4	Jahren	(zusätzlich	weitere	Geschwister	missbraucht)“17	

Ätiologie

Die	wesentlichen	Ursachen	für	die	Entstehung	geschwisterlicher,	inzestuöser	Beziehungen	sind	in	
Vernachlässigung,	 (sexualisierten)	 Gewalterfahrungen	 sowie	 fehlenden	 oder	 unzureichenden	 si-
cheren	Bindungserfahrungen	zu	den	Eltern	zu	sehen.

Wenn	Kinder,	beispielsweise	in	dysfunktionalen	Familiensystemen,	langfristig	unsicher-ambivalen-
te	 oder	 unsicher-vermeidende	 Bindungserfahrungen	 zu	 erwachsenen	 Bezugspersonen	 machen,	
steigt	das	Risiko,	emotionale	Sicherheit	vor	allem	in	der	Geschwisterbeziehung	zu	suchen.	Wärme	
und	 Kontakt,	 Fürsorglichkeit	 und	 Verlässlichkeit	 als	 wichtige	 Aspekte	 der	 geschwisterlichen	 Bin-
dung	werden	aufgrund	der	defizitären	Erfahrungen	besonders	bedeutsam.	Das	elterliche	Verhal-
ten	formt	und	prägt,	überfordert	und	„überfrachtet“	also	gleichsam	die	Geschwisterbeziehungen	

17		 Vortrag	von	Prof.	Dr.		Esther	Klees,	iubh	Internationale	Hochschule	bei	Hinsehen	e.V.,	Heidenheim,	22.05.2019
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18		 	Begriff	ursprünglich	aus	der	Kriminologie.	In	der	Sozialwissenschaft	beschreibt	der	Begriff	auch	den	Vorgang,	jemandem	
oder	einer	Personengruppe	einen	Opferstatus	oder	die	Opferrolle	zuzuschreiben,	sowie	entsprechende	Selbstzuschrei-
bungen.	Wikipedia,	aufgerufen	am	08.06.2021

der	Kinder,	die	einander	nun	zwangsläufig	als	Hauptbindungsfiguren	zur	Verfügung	stehen	„müs-
sen“.	 In	diesem	Konglomerat	aus	Not-Ich-Entwicklung	(aus	der	Parentifizierung	heraus)	und	Not-
Gemeinschaft	zur	Überwindung	von	Einsamkeit	und	Angst,	„kann	sich	die	Bedeutung	von	kindlicher	
Sexualität	 und	 geschwisterlicher	 Nähe	 verändern.	 Die	 Verantwortung	 aus	 der	 vertikalen	 Eltern-
Kind-Ebene	wird	in	die	horizontale	Ebene	verschoben.	Dies	birgt	das	Risiko	einer	Sexualisierung	des	
Geschwisterkontakts.“	Sie	ist	als	Kompensationsversuch	zur	Bestätigung	tiefer	Verbundenheit	und	
als	Trostversuch	auch	als	Indikator	für	eine	mögliche	Kindeswohlgefährdung	anzusehen.	Zu	Beginn	
auch	einvernehmlich,	besteht	jedoch	die	Gefahr	der	Entgleisung	hin	zu	sexualisierten	Übergriffen.			
Außerdem	dienen	die	sexuelle	Stimulierung	des	eigenen	oder	des	Körpers	des	Geschwisterkindes	
und	die	dadurch	entstehende	sexuelle	Erregung	bzw.	entsprechende	Lustgefühle,	der	Überwindung	
einer	 inneren	 Leere.	 In	 der	 Fachliteratur	 wird	 diese	 Form	 des	 sexualisierten	 Kontakts	 deshalb	 als	
„fürsorglicher	Geschwister-Inzest“	bezeichnet.	

Esther	Klees	weist	 in	 ihrem	Buch	„Sexualisierte	Gewalt	durch	Geschwister“	zu	Recht	 jedoch	aus-
drücklich	darauf	hin,	dass	die	Begriffe	„fürsorglich“	und	Inzest“	einander	sowohl	inhaltlich	als	auch	
im	Erleben	widersprechen.	Fürsorge	 ist	eine	Form	nicht-sexueller	Zuwendung	und	das	Bemühen,	
das	Wohlergehen	des,	meist	schwächeren	oder	bedürftigeren,	Gegenübers	sicherzustellen.	Diesem		
Kümmern	ist,	aufgrund	des	vorhandenen	Macht-	und	Stabilitätsgefälles,	auch	das	Risiko	von	Grenz-
überschreitungen	immanent.	

Wenn	 es	 also	 in	 diesem	 Kontext	 großer	 geschwisterlicher	 Nähe	 zu	 einvernehmlichen	 sexuellen	
Handlungen	kommt,	bedarf	es	dringend	einer	Korrektur	von	außen	bzw.	von	Erwachsenen.	Ohne	
diese	entwickelt	sich	eine	symbiotische,	Isolation	begünstigende	Geschwisterbeziehung	mit	dem	
Bestreben,	alle	Bedürfnisse	 innerhalb	des	Geschwisterkontakts	zu	befriedigen.	Die	Öffnung	nach	
außen	wird	verhindert,	der	Prozess	der	Individuation	und	Reifung	für	die	beteiligten	Geschwister-
kinder	erheblich	erschwert.	Diese	Sexualisierung	von	Beziehungs-	und	Bindungsmustern	sowie	die	
Übernahme	 alters-	 und	 rollenunangemessener	 Funktionen	 wirkt	 bei	 Chronifizierung	 dann	 auch	
identitätsbildend	und	führt	damit	 in	späteren	Lebensabschnitten	häufig	zu	(weiterer)	Viktimisie-
rung18	oder	Täterschaft.	

Über	 die	 erwähnten	 bindungstheoretischen	 Erklärungsmodelle	 hinaus	 sind	 lern-	 und	 trauma-	
theoretische	Ansätze	für	die	Entstehung	sexualisierter	Gewalt	von	(Geschwister-)	Kindern	zu	be-
rücksichtigen:	 Erhebliche	 psychosoziale	 Belastungen,	 wie	 das	 Erleben	 von	 Ohnmachts-	 und	 Hilf-
losigkeit	 aufgrund	 von	 psychischer,	 physischer	 und	 sexualisierter	 Gewalt,	 können	 durch	 eigene	
Aggression	und	Grenzüberschreitung	sowie	das	damit	erlebbare	Gefühl	von	Macht,	Überlegenheit	
und	Kontrolle	zu	kompensieren	versucht	werden.

Risikofaktoren	

Für	die	Betrachtung	der	Risikofaktoren,	die	die	Entstehung	sexualisierter	Gewalt	durch	Geschwister	
begünstigen,	 ist	davon	auszugehen,	dass	die	Disposition	zu	übergriffigem	Sexualverhalten	in	der	
primären	Sozialisation	gelegt	wird.	Nach	Klees	(2008)	bestehen	zentrale	Risikofaktoren	auf	indivi-
dueller,	gesellschaftlicher	und	familiärer	Ebene.	
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2.5.1

2.5.2

2.5.3

Individuum

•	Biografische	(sexualisierte)	Gewalterfahrungen
•	Wenige	und	schwache	soziale	Bindungen,	ausgeprägte	Beziehungsstörungen
•	Negatives	Selbstkonzept,	internalisierte	Minderwertigkeitsgefühle
•	Emotionale	Einsamkeit
•	Affektive	Störungen
•	Störungen	der	Impulskontrolle
•	Geringe	Empathiefähigkeit
•	Kognitive	Verzerrungen	

Familie

•	Physische	und	/oder	emotionale	Abwesenheit	der	Hauptbezugspersonen,	Bindungsabbrüche
•	Konflikte	auf	der	Paarebene
•		Familiäre	Organisationsstruktur,	geprägt	von	einem	patriarchales	Rollenverständnis	und		

häufig	passiven	Müttern
•	Elterliche	Bevorzugung	eines	Geschwisterkinds
•	Hohe	Geschwisterzahl
•	Unterdrückung	oder	Missbilligung	von	Sexualität	(puritanisches	Familienmilieu)
•	Sexualisiertes	Familienmilieu
Kindliche	Lebenswelten,	 in	denen	es	Gelegenheiten	zum	Erlernen	und	Ausüben	problematischen	
sexuellen	Verhaltens,	eine	ungeschützte	Überflutung	mit	massiver	Erwachsenensexualität	oder	Be-
ziehungsregulation	über	Sexualität	gibt.

•	Sexualisierte,	physische	oder	emotionale	Viktimisierung	
•	Transgenerationale	Gewalt-	und	Missbrauchsdynamik
•		Belastende	Life-Events,	die	nicht	adäquat	affektiv	reguliert	werden	können	(z.B.	Trennung,		

Scheidung,	schwerwiegende	Erkrankungen,	Todesfall	im	unmittelbaren	Familienkreis)
•	Patchwork-Familienstrukturen

Gesellschaft

•	Patriarchales	Rollenverständnis
•	Erosion	sexueller	Normen,	mediale	Sexualisierung	(Verfügbarkeit	von	Pornografie)	
•	Zunahme	medialer	Gewaltdarstellungen
•		Fehlende	Prävention:	z.B.	emanzipatorische	sexualpädagogische	Begleitung	von	Jungen		

und	Mädchen

Treten	mehrere	Risikofaktoren	gleichzeitig	auf,	erhöht	sich	die	Wahrscheinlichkeit,	dass	sexuelle	
Übergriffe	unter	Geschwistern	auftreten	können.	
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Psychodynamik

Betroffene Geschwisterkinder

„Das	betroffene	Kind	hat	es	noch	deutlich	schwerer	als	Opfer	in	anderen	Konstellationen,	weil	es	die	
übergriffigen	Handlungen	unterscheiden	muss	von	geschwisterlicher	Liebe	und	geschwisterlichem	
Streit.	Wenn	es	endlich	merkt,	dass	das,	was	da	geschieht,	nicht	in	Ordnung	ist,	steckt	es	schon	in	der	
Falle,	schon	zu	lange	mitgemacht	zu	haben	und	folglich	selbst	schuld	zu	sein.	Und	es	trägt	die	Bürde	
des	Familienglücks.“	(Bormann	2018,	S.	311)19	

Aufgrund	der	bereits	beschriebenen	innerfamiliären	Lebensbedingungen	fühlen	sich	betroffene	Kin-
der	bzw.	Jugendliche	oft	allein	und	isoliert.	Emotionale	Bedürftigkeit,	die	Bedeutung	der	Geschwis-
terbeziehung	sowie	das	fehlende	Bewusstsein	für	den	missbräuchlichen	Charakter	der	sexuellen	
Handlungen	oder	die	Androhung	von	Gewalt	führen	dazu,	dass	die	betroffenen	Kinder	die	sexuellen	
Handlungen	in	der	Regel	nicht	eindeutig	ablehnen	und	abwehren	können.	Entweder,	weil	die	po-
sitiven	Aspekte	für	die	betroffenen	Kinder	überwiegen	oder	weil	ein	sich	entwickelndes	Unwohl-
sein	und	belastende	Gefühle	wie	Unsicherheit,	Angst	oder	Wut	nur	diffus	wahrgenommen	werden,	
können	diese	kaum	ausgedrückt	werden.	Aufgrund	der	eigenen	Zustimmung	oder	aufgrund	des	
Zwangs,	dem	sie	sich	unterordnen	müssen,	fühlen	sich	die	betroffenen	Kinder	verantwortlich	für	
die	Geschehnisse.	Es	entstehen	Schuld-	und	Schamgefühle,	in	deren	Folge	die	Betroffenen	selbst	die	
Aufdeckung	der	Geschehnisse	und	deren	Folgen	fürchten.	

Es	gibt	auch	Konstellationen	des	Geschwister-Inzests,	in	denen	betroffenen	Kindern	vor	dem	Hinter-
grund	des	gemeinsamen	Geheimnisses	mit	einem	Geschwisterkind	ein	Macht-	und	Autonomiege-
fühl	gegenüber	ihren	Eltern	empfinden,	die	sie	als	wenig	liebevoll	und	fürsorglich	erleben.

Es	 ist	 allerdings	 grundsätzlich	 davon	 auszugehen,	 dass	 sich	 betroffene	 Kinder	 oder	 Jugendliche	
in	einem	erheblichen	Loyalitätskonflikt	gegenüber	 ihrem	Geschwister	befinden,	der	große	innere	
Spannungen	und	folglich	psychischen	Stress	auslösen	wird.	Das	betroffene	Kind	ist	das	einzige	Fa-
milienmitglied,	 das	 ein	 Interesse	 an	 der	 öffentlichen	Wahrnehmung	 der	 Situation	 hat.	 Es	 macht	
häufig	die	Erfahrung,	dass	ihm	bei	Offenlegung	von	seinen	Eltern	nicht	geglaubt	oder	es	danach	
nicht	ausdrücklich	geschützt	wird,	so	dass	es	den	Übergriffen	des	Geschwisterkindes	weiterhin	aus-
gesetzt	bleibt.

Nach	Aufdeckung	der	Tat(en)	fühlen	sich	betroffene	Kinder	und	Jugendliche	häufig	für	die	(vorüber-
gehende)	Trennung	der	Geschwister	verantwortlich.	Gleichwohl	sind	die	Gefühle	dem	übergriffigen	
Geschwisterteil	gegenüber	meist	ambivalent:	Der	bisherige	Schutzmechanismus	der	Bagatellisie-
rung	lässt	sich	nicht	länger	aufrechterhalten.	Die	Scham	über	die	eigene	Beteiligung	oder	die	eigene	
sexuelle	 Neugier,	 das	 mögliche	 Ohnmachtsempfinden	 mischt	 sich	 mit	 der	Wut	 auf	 den	 anderen	
Geschwisterteil.	Es	entsteht	Verunsicherung:	Wie	sollen	sich	betroffene	Kinder/Jugendliche	vor	dem	
übergriffigen	Geschwisterteil	schützen?	Wie	sich	ihm	gegenüber	verhalten?	Wie	sollen	sie	mit	den	
meist	ambivalenten	Eltern	und	der	Tatsache,	dass	diese	nicht	aufmerksam	und	unterstützend	wa-
ren,	umgehen?

2.6
2.6.1

19			Vortrag	von	Prof.	Dr.	Esther	Klees,	iubh	Internationale	Hochschule	bei	Hinsehen	e.V.,	Heidenheim,	22.05.2019
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2.6.2

2.6.3

Sexualisierte Gewalt ausübende Geschwisterkinder

Bei	entsprechenden	Untersuchungen	zu	den	Ausgangsbedingungen	für	sexualisierte	Gewalt	durch	
Geschwister	wurden	auf	Seiten	der	übergriffigen	Geschwisterkinder	folgende	Variablen	ermittelt:

1.			Ein	älteres,	pubertierendes	Geschwisterkind	nutzt	ein	jüngeres	Geschwisterkind	für	sexuelle	
Experimente.

2.			Das	betroffene	Geschwisterkind	dient	als	Ersatz	für	unerreichbare	gleichaltrige	Kinder	oder		
Jugendliche	zur	Bewältigung	des	Isolationsempfindens	oder	um	den	erlebten	Mangel	an	Für-
sorge	und	liebevoller	Zuwendung	zu	kompensieren.	Aufgrund	der	familiären	Belastungen	und	
systemischen	Bedingungen	übernehmen	die	übergriffigen	Kinder	und	Jugendlichen	vermeint-
lich	die	Funktion	der	Eltern,	die	sie	völlig	überfordert.	Vor	dem	Hintergrund	eines	meist	geringen	
Selbstwertgefühls	werden	Gefühle	wie	Aggression,	Einsamkeit	und	Angst	durch	sexualisierte	
Handlungen	verdrängt.	Die	innere	emotionale	Leere	wird	durch	die	Beschäftigung	mit	dem	
Körper	kompensiert.	

3.			Das	deutlich	ältere	sexualisiert	übergriffige	Geschwisterkind	(-Jugendliche*r),	evtl.	mit		
(sexualisierter)	Gewalterfahrung,	zwingt	unter	Einsatz	von	Gewalt	und	Nötigung	zu	sexuellen	
Handlungen.

Bei	Aufdeckung	der	sexualisierten	Übergriffe	reagieren	viele	übergriffige	Kinder	mit	Verleugnung,	
Schuldverschiebung	oder	starken	Angstgefühlen.

Eltern

Die	emotionalen	Reaktionen	von	Eltern(-teilen)	in	einer	Familie,	in	der	es	zu	sexualisierter	Gewalt	
von	Geschwistern	kommt,	ist	vor	dem	Hintergrund	der	multiplen	Problemlagen,	denen	sich	das	Fa-
miliensystem	ausgesetzt	sieht,	einzuordnen:	Bei	Offenlegung	der	sexualisierten	Übergriffe	geraten	
die	Eltern	oftmals	in	einen	massiven	Loyalitätskonflikt	und	fühlen	sich	zwischen	dem	betroffenen	
Kind	und	dem	übergriffigen	Kind	hin-	und	hergerissen.	Sie	fühlen	sich	mit	den	auftauchenden	Fra-
gen	und		Gedanken	überfordert:	Wie	konnte	das	passieren?	Wem	und	was	sollen	wir	glauben?	Was	
sollen	wir	tun?	Wie	geht	es	jetzt	weiter?	Wie	können	wir	unsere	Kinder	unterstützen?	Muss	eine	
räumliche	Trennung	wirklich	sein?	Wir	möchten	kein	Kind	verlieren!

Widersprüchliche	und	ambivalente	Reaktionen	wie	Enttäuschung,	Trauer,	Wut,	Schuld	und	Scham,	
aber	auch	die	mögliche	Anzweiflung	und	Kränkung	der	eigenen	Erziehungskompetenz	setzen	bis-
herige	Bewältigungsmechanismen	außer	Kraft	und	kollidieren	mit	dem	starken	Bedürfnis,	das	Ge-
schehen	 nicht	 wahrnehmen	 zu	 müssen.	 Aussagen	 der	 betroffenen	 Kinder	 bzw.	 Jugendlichen,	 sie	
wollten	trotz	der	Geschehnisse	weiter	mit	dem	übergriffigen	Geschwisterteil	zusammenleben,	wird	
dann	unter	Umständen	allzu	gerne	gefolgt.

Die	Angst	vor	Reputationsverlust	oder	vor	sozialer	Ausgrenzung	verstärkt	die	Tendenz,	die	Situati-
on	bagatellisieren	zu	wollen.	 	Aber	auch	aus	der	Befürchtung	heraus,	ein	Kind	zu	„verlieren“,	fällt	
es	den	Eltern	oft	schwer,	eine	klare	Position	gegenüber	dem	übergriffigen	Kind	einzunehmen,	was	
wiederum	zur	Folge	hat,	dass	das	betroffene	Kind	nicht	klar	geschützt	wird	und	überdies	darunter	
leidet,	dass	seine	Erfahrungen	und	die	daraus	resultierenden	Empfindungen	nicht	ernst	genommen	
werden	bzw.	ihm	keine	Hilfe	gewährt	wird.
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Auswirkungen 

Die	Bedeutung	einer	intakten	Geschwisterbindung	ist	für	die	psychosexuelle	Identitätsentwicklung	
von	besonderer	Wichtigkeit.	So	gefährdet	sexualisierte	Gewalt	durch	Geschwister	diese	Entwick-
lung	und	kann	nachhaltig	eine	reife	sexuelle	Beziehungsfähigkeit	im	Erwachsenenalter	behindern.	
Dies	gilt	vor	allem	dann,	wenn	zusätzlich	psychosexuell	intakte	elterliche	Paarbeziehungen	fehlen.	
Nach	Romer	&	Walter20	 ist	die	Fähigkeit	zur	Aufnahme	freundschaftlicher	und	intimer	Zweierbe-
ziehungen	in	Folge	von	Geschwisterinzest	sowohl	bei	den	betroffenen	als	auch	bei	den	tätlichen	
Geschwistern	deutlich	eingeschränkt.

Weitere Langzeitfolgen sind daher vor allem:

•	Geringes	Selbstwertgefühl

•		Gestörte	Beziehungsfähigkeit:	
eingeschränkte	Kompetenz	in	der	Gestaltung	freundschaftlicher	und	intimer	Zweierbeziehungen	
(sowohl	auf	der	Seite	der	Betroffenen	wie	auf	der	Seite	der	übergriffigen	Geschwister)

•	Auffälligkeiten	im	Sexualverhalten	wie	Aversion	oder	Promiskuität	

•		Posttraumatische	Belastungsstörung	(PTBS):	
Flashbacks	(wiederkehrende	intrusive	Gedanken	an	den	erlittenen	Inzest)	und/oder		
eingeschränkte	Erinnerungsfähigkeit

•	Suchterkrankungen	(Essstörungen,	Drogen-,	Medikamenten-	und	Alkoholabusus)

•	Affektive	Störungen,	z.B.	Depressionen,	Ängste,	Suizidalität

•	Spätere	Re-Viktimisierung

Die	Folgen	sexualisierter	Gewalt	durch	Geschwister	sind	demnach	nicht	geringer	als	die	Folgen	für	
Betroffene	sexualisierter	Gewalt	durch	Erwachsene.

Intervention

Durch	 Geschwisterinzest	 entsteht	 für	 die	 beteiligten	 Kinder	 und	 Jugendlichen	 eine	 Kindeswohl-
gefährdung	nach	§	8a	SGB	VIII.	Zum	Schutz	der	Beteiligten	muss	eine	Einschätzung	des	Ausmaßes	
und	der	möglichen	Folgen	für	die	involvierten	Kinder	vorgenommen	werden.	Dies	gilt	nicht	nur	für	
die	direkt	beteiligten	Familienmitglieder,	sondern	für	alle	weiteren	Kinder	und	Jugendlichen,	die	im	
System	leben	bzw.	dazugehören.	Auch	vermeintlich	unbeteiligte	Kinder	und	Jugendliche	könnten	
unabsichtlich	oder	gezielt	Zeugen	der	Geschehnisse	geworden	sein	und	unerkannt	darunter	leiden.

Zuerst	muss	deswegen	geprüft	werden,	ob	die	Einsicht	der	Sorgeberechtigten,	die	familiären	Res-
sourcen	und	in	Frage	kommenden	Handlungskonzepte	dafür	ausreichen,	den	Schutz	der	betroffe-
nen	Kinder	bzw.	Jugendlichen	zu	gewährleisten	und	den	„Wiederholungszwang“	missbrauchender	
Kinder	zu	unterbinden.	Dabei	stellt	sich	auch	die	Frage,	ob	eine	vorübergehende	Trennung	der	invol-
vierten	Geschwister	erforderlich	ist.	

20			E.	Klees:	Geschwisterinzest	im	Kindes-	und	Jugendalter;	aus:	Romer,	G.	und	Walter,	J.,	Geschwisterinzest	im	Kinder-	und	
Jugendalter.	in:	D.	Bange	und	W.	Körner	(Hrsg.):	Handwörterbuch	Sexueller	Missbrauch.	Göttingen:	Hogrefe,	S.	154-161

2.7

2.8
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Mögliche Kriterien sind hierfür:

•	Schwere	Formen	sexualisierter	Gewalt	(Anal-,	Oral-,	Genitalverkehr)	

•	Intensität	und	Dauer	der	sexualisierten	Gewalt	

•		Leugnung	der	ausgeübten	sexualisierten	Gewalt	und/oder	Bagatellisierung	der	Folgen		
für	die	betroffenen	Kinder	bzw.	Jugendlichen	durch	Sorgeberechtigte

•	Psychischer	und	physischer	Allgemeinzustand	der	Betroffenen

•	Belastungsgrad	der	betroffenen	Kinder	und	Jugendlichen

•	Wiederholungsgefahr	

•		Ambulantes	Setting	für	die	mögliche	Verarbeitung	oder	weitere	Versorgung	der	beteiligten		
Kinder	bzw.	Jugendlichen	ist	unzureichend

•		Die	vorhandenen	Ressourcen	der	Familie,	um	den	weiteren	Schutz	vor	erneuten	sexuellen		
Missbrauchshandlungen	für	die	involvierten	Kinder	oder	Jugendlichen	im	Zusammenleben		
herzustellen	(zum	Beispiel	mehrere	betroffene	Geschwisterkinder,	psychische	Belastung	der	
Eltern,	Drogen-	und/oder	Alkoholmissbrauch)

Die	zugrundliegenden	Ursachen	eines	Geschwisterinzests	sind	vielseitig.	Die	möglicherweise	„re-
flexhaft“	auftretende	Überlegung,	„Schuldige“	verantwortlich	zu	machen	und	gegebenenfalls	aus	
dem	System	entfernen	zu	wollen,	greift	jedoch	zu	kurz.	Es	müssen	in	einer	Familie	(wieder)	Bedin-
gungen	 geschaffen	 werden,	 unter	 denen	 alle	 Geschwisterkinder	 eine	 gute	 Basis	 für	 ihre	 weitere	
Entwicklung	haben.	

Die	Entscheidung,	ob	es	nach	einer	Trennung	der	Geschwister	dann	wieder	zu	Kontakten	kommen	
kann	bzw.	darf,	sollte	in	enger	Abstimmung	des	Hilfesystems	mit	den	Eltern	und	unter	altersgemä-
ßer	Berücksichtigung	der	Wünsche	und	Bedürfnisse		der	Kinder	und	Jugendlichen	erfolgen.	Hierbei	
muss	 eine	 genaue	 Einschätzung	 vorgenommen	 werden,	 welche	 Auswirkungen	 eine	Wieder-Kon-
taktaufnahme	der	Geschwister	nicht	nur	auf	sie	selbst,	sondern	auf	das	familiäre	System	hätte.

Damit	 Eltern	 diesbezüglich	 adäquate	 Entscheidungen	 treffen	 und	 geeigneten	 ambulanten	 oder	
gegebenenfalls	auch	stationären	Hilfemaßnahmen	zustimmen	können,	benötigen	sie	nicht	nur	In-
formationen	über	die	weitreichenden	Folgen	eines	sexuellen	Missbrauchs	unter	Geschwistern.	Es	
bedarf	vielmehr	einer	umfassenden	Sensibilisierung	für	die	zugrundeliegenden	Belastungsfaktoren	
und	familiensystemischen	Strukturen	ebenso	wie	für	die	Entwicklung	des	Verständnisses	 für	die	
Notlage	der	übergriffigen	Kinder	und	Jugendlichen.	Darüber	hinaus	benötigen	die	Eltern	oft	selbst	
Unterstützung	 für	 ihre	 individuellen	 Problemlagen,	 um	 dadurch	 (wieder)	 in	 die	 Lage	 versetzt	 zu	
werden,	ihre	elterliche	Verantwortung	wahrnehmen	zu	können.

Dafür	sollte	ein	Netzwerk	unterschiedlicher,	aufeinander	abgestimmter	ambulanter	und	gegebe-
nenfalls	stationärer	Hilfen	installiert	werden,	um	weitere	Gefahren	abzuwenden	und	den	einzelnen	
Beteiligten	ein	adäquates,	individuell	auf	sie	zugeschnittenes	Hilfsangebot	machen	zu	können.	Da-
bei	ist	zu	berücksichtigen,	dass	die	Beteiligten	unterschiedlich	lange	Zeit	benötigen,	um	die	Erfah-
rung	sexualisierter	Gewalt	im	Geschwisterkontext	zu	verarbeiten	und	zu	nachhaltigen	Veränderun-
gen	zu	gelangen.	



20 Teil 2  Themenschwerpunkt

Weitergehende Hilfen

Immer	 wieder	 wehren	 Betroffene	 sexualisierter	 Gewalt	 nach	 deren	 Aufdeckung	 entsprechende	
Hilfsangebote	ab	und	wollen	das	Geschehene	„einfach	nur	vergessen“.	Es	gilt	dies	zu	respektieren,	
um	nach	der	erlittenen	Traumatisierung	nicht	noch	eine	mögliche	Reviktimisierung	durch	das	sozi-
ale	Umfeld	zu	verursachen,	weil	erneut	der	Wille	der	Betroffenen	missachtet	wird.

Betroffene	sollten	mit	fachlichen	Informationen	über	ihre	Rechte	versorgt	und	zu	möglichen	auftre-
tenden	Auswirkungen	sexualisierter	Gewalt	aufgeklärt	werden,	wenn	sie	dies	wünschen.

Grundsätzlich	 muss	 davon	 ausgegangen	 werden,	 dass	 es	 den	 involvierten	 Kindern	 oder	 Jugend-
lichen	erst	möglich	ist,	umfassend	über	die	begangenen	Missbrauchstaten	zu	sprechen,	wenn	es	
einen	klar	definierten	und	sicheren	Schutzraum	gibt,	der	die	Möglichkeit	zu	erneuten	Übergriffen	
ausschließt.	Erst	diese	Sicherheit	ermöglicht	es	beiden	Seiten,	sich	zu	öffnen	und	über	die	zugrun-
deliegende	Motivation,	die	intra-	und	interpersonelle	Dynamik	sowie	die	Ausprägung	und	die	Inten-
sität	des	Geschwisterinzests	zu	sprechen.	

Voraussetzung	für	die	Verarbeitung	der	erlebten	sexuellen	Gewalt	 ist	ein	vertrauensvoller,	meist	
therapeutischer	Kontext,	in	dem	sich	die	Betroffenen	mit	den	Geschehnissen	und	ihren	Reaktionen	
darauf	beschäftigen	können,	„ohne	den	oft	verleugnenden	und/oder	bemitleidenden	Abwehrstra-
tegien	der	anderen	Familienmitglieder	ausgesetzt	zu	sein.“	(Pfister,	Schwager,	2005,	S.	6)21	 Insbeson-
dere	jüngere	Betroffene	leiden	nicht	nur	unter	den	Erfahrungen,	von	ihren	Geschwistern	„benutzt“	
worden,	sondern	haben	gleichzeitig	das	Gefühl,	auf	den	übergriffigen	Geschwisterteil	angewiesen	
zu	sein.	Sie	brauchen,	vor	dem	Hintergrund	ihrer	defizitären	Sozialisation,	vor	allem	auch	Unterstüt-
zung	 in	 ihrer	 Identitätsentwicklung.	 Im	 Rahmen	 der	Therapie	 können	 Betroffene	 dann	 nicht	 nur	
traumatische	Erfahrungen	verarbeiten	und	in	ihre	Biografie	integrieren,	sondern	auch	grundlegen-
de,	zum	Teil	längst	anstehende	Entwicklungsaufgaben	bearbeiten.

Den	 Kindern	 und	 Jugendlichen,	 die	 Geschwisterinzest	 initiiert	 und	 ausgeübt	 haben,	 fällt	 es	 zu-
nächst	schwer,	die	Verantwortung	für	ihr	Handeln	zu	übernehmen.	Häufig	wird	zunächst	geleug-
net,	bagatellisiert	oder	die	Schuld	auf	die	betroffenen	Geschwister	verschoben.

Erfahrungsgemäß	 zeigen	 sexuell	 grenzverletzende	 Kinder	 und	 Jugendliche	 häufig	 noch	 weitere	
Verhaltensauffälligkeiten,	die	eine	umfassende	und	intensive	Form	professioneller	Diagnostik	und	
Begleitung	oder	Behandlung	notwendig	machen.	Vor	diesem	Hintergrund	ist	es	von	enormer	Be-
deutung,	übergriffigen	Kindern	und	Jugendlichen	Geschwistern	nicht	nur	zu	vermitteln,	dass	 ihr	
Verhalten	schädlich	und	 inakzeptabel	 ist	und	es	deswegen	korrigiert	werden	muss.	Um	in	 ihnen	
eine	echte	Veränderungsbereitschaft	zu	wecken	und	diese	zu	stärken,	ist	für	sie	die	Erfahrung	we-
sentlich,	 mit	 den	 eigenen	 Erlebnissen	 und	 Problemen,	 aber	 noch	 viel	 grundlegender	 als	 liebens-	
werter	Mensch	grundsätzlich	gesehen,	angenommen	und	respektiert	zu	werden.

Meist	gelingt	es	diesen	Kindern	bzw.	Jugendlichen	dann	im	Rahmen	einer	geeigneten	therapeu-
tischen	 Unterstützung,	 unter	 Umständen	 aber	 auch	 erst	 in	 einer	 geeigneten	 stationären	 Hilfe-
maßnahme,	sich	mit	der	Frage	nach	den	zugrundeliegenden	Ursachen	und	Motiven	auseinander-
zusetzen.	 Erst	 dann	 können	 sie	 Verantwortung	 für	 ihr	 Handeln	 übernehmen	 und	 zukünftig	 auf	
Grenzüberschreitungen	oder	Gewalt	verzichten.

2.9

21		 	Mathyl,	Ursula	und	Schneider,	Violetta,	Fachberatungsstelle	für	sexuell	missbrauchte	Mädchen	und	junge	Frauen	
(Hrsg.):	„Sexuelle	Übergriffe	unter	Geschwistern,	Sexualisierte	Gewalt	unter	Geschwistern,	Sexueller	Missbrauch	unter	
Geschwistern,	Geschwisterinzest“,	S.	13
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2.10

Eltern	 sind	 nach	 Bekanntwerden	 von	 sexualisierter	 Gewalt	 unter	 den	 Geschwistern	 häufig	 zu-
nächst	mit	ihren	eigenen	Gefühlen	und	im	Umgang	mit	ihren	Kindern	überfordert.	Sie	benötigen	
Unterstützung,	 die	 innerfamiliäre	 Dynamik	 zu	 verstehen	 sowie	 Begleitung	 und	 Anleitung	 dabei,	
wie	 sie	 ihrer	 elterlichen	Verantwortung	 angemessen	 nachkommen	 können.	 Je	 nach	 individueller	
Problemlage	benötigen	sie	darüber	hinaus	selbst	 therapeutische	Unterstützung,	um	die	eigenen	
Belastungsfaktoren	zu	bewältigen.

Fachkräfte	sehen	sich	aber	auch	mit	Eltern	konfrontiert,	die	dauerhaft	nicht	dazu	in	der	Lage	oder	
willens	sind,	das	erhebliche	Gefährdungspotential	des	Geschwisterinzests	zu	realisieren,	entspre-
chende	Maßnahmen	zum	Schutz	sowohl	des	übergriffigen	wie	des	betroffenen	Geschwisterkindes	
zu	ergreifen	oder	geeignete	Hilfen	in	Anspruch	zu	nehmen.

Es	ist	schwierig	anzuerkennen,	dass	die	als	fachlich	optimal	angesehene	Intervention	wie	z.B.	die	
vorübergehende	räumliche	Trennung	der	Geschwister	unter	Umständen	nicht	umsetzbar	ist	oder	
dass	es	den	Beteiligten	im	Familiensystem	nicht	gelingt,	die,	zum	Teil	langwierigen	und	viel	Geduld	
erfordernden	Veränderungsprozesse	aktiv	mitzugestalten.	Hierbei	zeigen	sich	vor	allem	Eltern	aus	
ressourcenschwachen	Familien	oft	abwehrend,	wenn	es	darum	geht,	die	individuellen	Problem-	und	
Konfliktlagen	zu	bearbeiten.	

Es	gibt	darüber	hinaus	Familiensysteme,	in	der	die	Angehörigen	aufgrund	ihrer	Verstrickung	dabei	
bleiben,	familieninterne	„Lösungen“	gegen	bestehende	fachliche	Empfehlungen	beizubehalten.	

Hier	ist	das	Hilfesystem	sowohl	zu	einer	adäquaten	Risiko-	und	Gefährdungseinschätzung	als	auch	
zur	 Entwicklung	 geeigneter	 Schutzmaßnahmen	 für	 die	 beteiligten	 Kinder	 und	 Jugendlichen	 ver-
pflichtet.	Erschwert	wird	dies	u.a.	dadurch,	dass	es	insbesondere	für	sehr	junge,	übergriffige	Kinder	
und	 Jugendliche	 an	 entsprechend	 qualifizierten	 Therapeut*innen,	 spezifischen	 Behandlungspro-
grammen	für	sexualisierte	Gewalt	durch	Geschwister	und	an	einer	ausreichenden	Anzahl	entspre-
chender	Behandlungsplätze	fehlt.

Ein	 weiteres	 Problem	 ergibt	 sich	 auch	 daraus,	 dass	 öffentliche	 Institutionen	 wie	 das	 Jugendamt,	
aber	auch	Familiengerichte	gemäß	Grundgesetz	dem	besonderen	Schutz	von	Ehe	und	Familie	ver-
pflichtet	sind.	Dementsprechend	sind	Pflege	und	Erziehung	der	Kinder	das	natürliche	Recht	der	El-
tern.	Nicht	nur	Fachkräfte	in	psychosozialen	Arbeitsfeldern,	sondern	auch	Richter*innen	stehen	häu-
fig	dann	in	einem	Abwägungsdilemma,	wenn	sie	bei	geringerem	eigenem	traumatheoretischem	
Hintergrundwissen	im	Falle	fehlender	Mitwirkungsbereitschaft	und	Einsicht	der	Sorgeberechtigten	
mit	divergierenden	fachlichen	Einschätzungen	und	Empfehlungen	konfrontiert	sind,	ob	eine	Kin-
deswohlgefährdung	vorliegt	und	wie	die	Sicherung	des	Kindeswohls	gewährleistet	werden	kann.

Fazit

Hinsichtlich	der	Frage	des	Geschwisterinzests	findet	eine	enorme	individuelle,	familiäre	und	gesell-
schaftliche	Tabuisierung	statt,	die	sich	nicht	nur	 in	der	äußerst	geringen	Zahlen-	und	Datenlage,	
sondern	auch	im	aktuellen	Forschungsdefizit	zur	Dimension,	der	Ausprägung	und	den	Auswirkun-
gen	geschwisterlicher	sexualisierter	Gewalt	widerspiegelt.	Geschwisterinzest	durch	weibliche	Ge-
schwister	sollte	dabei	in	der	wissenschaftlichen	Betrachtung	ebenso	genauer	untersucht	werden	
wie	die	Auswirkungen	auf	nicht	direkt	involvierte	Geschwisterkinder.
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Es	gibt	in	der	Ursachenforschung	keine	Einzelfaktoren	oder	eine	bestimmte	Kombination	von	Bedin-
gungen,	die	zwingend	zu	sexualisierter	Gewalt	durch	Geschwister	führt.	Es	handelt	sich	vielmehr	
um	ein	komplexes	Bedingungsgefüge.	Die	Dimension	des	Geschwisterinzests	ist	im	Einzelfall	eben-
so	unterschiedlich	wie	die	individuelle	Reaktion	der	involvierten	Geschwister	auf	die	Erfahrungen.

Betroffenenberichte	und	entsprechende	Informationen	aus	psychosozialen	Arbeitsfeldern	bestäti-
gen	eindrucksvoll,	dass	sexuelle	Handlungen	von	Geschwistern	mit	oder	ohne	Gewalt	die	Persön-
lichkeitsentwicklung	behindern	und	die	seelische	Gesundheit	der	involvierten	Kinder	und	Jugendli-
chen	erheblich	beeinträchtigen	können.	

Auf	 fachlicher	 Ebene	 fehlen	 vielfach	 Kriterien	 und	Verfahrensstandards	 z.B.	 für	 Besuchskontakte	
nach	Trennung	der	Geschwister	oder	für	die	Rückführung	übergriffiger	Kinder	bzw.	Jugendlicher	in	
ihre	Familien.	

Da	 es	 keine	 Institution	 gibt,	 die	 konzeptionell	 und	 personell	 über	 die	 erforderlichen	 Ressourcen	
verfügt,	um	allen	Beteiligten	eines	Familiensystems,	in	dem	Geschwisterinzest	aufgetreten	ist,	ein	
passendes	Unterstützungsangebot	zu	machen,	bedarf	es	der	engen	Kooperation	zwischen	Famili-
engerichten,	Sozialem	Dienst	(Jugendamt),	Beratungsstellen,	Trägern	entsprechender	ambulanter	
und	stationärer	Kinder-	und	Jugendhilfemaßnahmen	sowie	dem	Gesundheitswesen	nicht	nur	im	
individuellen	Einzelfall,	sondern	zur	besseren	Verzahnung	und	konzeptionellen	Weiterentwicklung	
entsprechender	Hilfen.	Um	dies	voranzubringen,	muss	der	politische,	fachöfffentliche	und	gesell-
schaftliche	Diskurs	zu	sexualisierter	Gewalt	von	Geschwistern	gefördert	werden,	damit	hierfür	per-
spektivisch	auch	die	erforderlichen	finanziellen	Mittel	bereitgestellt	werden.
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Die Arbeit der Beratungsstelle 2020 

Personalsituation

Im	Berichtsjahr	2020	war	die	Beratungsstelle	bis	30.06.2020	vollständig	besetzt.		
Ab	01.07.2020	bis	Ende	des	Jahres	war	das	therapeutische	Team	zu	50	%	unterbesetzt.
Die	halbe	Verwaltungsstelle	war	ganzjährig	voll	ausgeschöpft.

Angelika Schönwald-Hutt
Kinder-	und	Jugendlichentherapeutin
Leitung	der	Beratungsstelle	 75,0%
Aufstockung	zum	Teil-Ausgleich	der	Unterbesetzung	ab	01.07.2020	 10,0%

Katja Englert
Diplom-Sozialpädagogin	(BA)
Gestalttherapeutin	(IGW)		 75,0%

Gaby Lemke
Diplom-Psychologin
Systemische	Therapeutin	DGSF	 50,0%

Nelly Röll
Diplom-Psychologin
bis	30.06.2020	 50,0%

Petra Bäurle
Verwaltungsfachkraft,	Telefonkontakt	 50,0%

3.1
3

Teil 3  Die Arbeit der Beratungsstelle 2020
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3.2
3.2.1

Anfragen an die Beratungsstelle 2020

Fallanfragen 245

Betroffene	Kinder	und	Jugendliche 154

Erwachsene	Betroffene	(21	-	26		Jahre) 17

Erwachsene	Betroffene	(ab	27	Jahre) 30

Beschuldigte	Jugendliche		(14	-	20	Jahre) 22

Erwachsene	Beschuldigte	(ab	21	Jahre) 22

 Fallunabhängige Anfragen 48

Veranstaltungsanfragen 17

Informationsanfragen 29

Institutionsberatungen 2

Statistik: Inanspruchnahme der Beratungsstelle

Gesamtüberblick

Teil 3  Die Arbeit der Beratungsstelle 2020

In Fällen direkt beratene Personen 406

Betroffene	Kinder	und	Jugendliche	(bis	20	Jahre) 38

Betroffene	Erwachsene	(ab	21	Jahre) 37

Beschuldigte	Jugendliche	(14-20	Jahre) 9

Beschuldigte	Erwachsene	(ab	21	Jahre) 19

Bezugspersonen 91

Fachkräfte 212

Fallunabhängig erreichte Personen 339

Veranstaltungsteilnehmer*innen 108

Informationsanfragen 29

Institutionsberatungen 2
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Beratungskontakte                                                                                         1539*

Betrof-
fene  

(bis 20 
Jahre)

Bezugs-
perso-

nen

Fach-
kräfte

Betrof-
fene 

Erwach-
sene ab 
21 Jahre

Bezugs-
perso-

nen

Fach-
kräfte

Be-
schul-
digte 
(ab 14 
Jahre)

Bezugs-
perso-

nen

Fach-
kräfte

Persönliches	
Gespräch 333 95 62 228 10 2 170 8 14

Telefonat 26 59 130 19 4 11 25 5 26

Brief 0 8 8 1 0 0 15 0 0

E-Mail 111 47 25 61 0 2 13 0 15

Fall-Konferenz 0 0 10 0 0 0 0 0 3

Therapiebericht 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Stellungnahme 0 0 10 0 0 0 0 0 3

* Die Gesamtsumme entspricht nicht zwingend der Summe der Einzelzahlen (1560), weil mehrere Personen in Gesprächen  
gleichzeitig anwesend sein können.
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3.2.2 Fallentwicklung der letzten 5 Jahre

2017 2018 2019 2020
0
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100

150

200

250

2016

Beschuldigte	
(14-20	Jahre)

Beschuldigte	
(ab	21	Jahre)

Fälle	insgesamt

Betroffene	Kinder	
und	Jugendliche	
(bis	20	Jahre)

Erwachsene	
Betroffene		
(21-26	Jahre)

Erwachsene	
Betroffene		
(ab	27	Jahre)

2016 2017 2018 2019 2020

Fälle insgesamt 237 221 210 233 245

Betroffene	Kinder	und		
Jugendliche	(bis	20	Jahre) 137 121 139 146 154

Erwachsene	Betroffene		
(21-26	Jahre) 19 15 18 15 17

Erwachsene	Betroffene		
(ab	27	Jahre) 46 55 31 39 30

Beschuldigte		
(14	-	20	Jahre) 15 9 9 13 22

Beschuldigte		
(21-27	Jahre) 20 21 21 20 22

Teil 3  Die Arbeit der Beratungsstelle 2020

Diagramm zur Fallentwicklung
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3.2.3
3.2.3.1

Fallbezogene Anfragen

Betroffene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende 

In	unserer	Beratungsstelle	werden	sowohl	von	sexualisierter	Gewalt	betroffene	als	auch	übergriffi-
ge	Kinder,	Jugendliche	und	Heranwachsende	beraten	bzw.	therapeutisch	begleitet.

Kinder	und	Jugendliche	bis	zur	Vollendung	des	13.	Lebensjahres,	die	übergriffig	geworden	sind,	be-
trachten	wir	als	nicht	 in	die	Täterkategorie	gehörig,	weil	sie	noch	nicht	strafmündig	und	oftmals	
selbst	Opfer	missbräuchlicher	Strukturen	sind.	

In	Einzelfällen	(2020:	5)	sind	die	Übergriffe	von	Kindern	und	Jugendlichen	im	Alter	von	10	bis	13	Jah-
ren	so	gravierend,	dass	wir	sie	gesondert	aufführen.	Bei	ihnen	besteht	spezifischer	Behandlungsbe-
darf.	Jugendliche	und	Heranwachsende	von	14	bis	20	Jahren,	die	Übergriffe	begangen	haben,	sind	
aufgrund	ihrer	Strafmündigkeit	der	Kategorie	„Arbeit	mit	Beschuldigten“	zugeordnet.	

Anzahl der Fälle gesamt 154*

Dabei	insgesamt	involvierte	Kinder 187

Davon	betroffene	Kinder,	Jugendliche	und	Heranwachsende 182

Davon	übergriffige	Kinder	(10-13	Jahre) 5

 
*113 neue Fälle, 41 Fälle aus dem Vorjahr

Anzahl der Fälle mit einem Verfahren zur Prüfung einer bestehenden 
Kindeswohlgefährdung (gemäß SGB III § 8a) 46

Im	Verfahren	arbeitet	Kompass	Kirchheim	als	Träger	der	Hilfe	 11

Im	Verfahren	leistet	Kompass	Kirchheim	Beratung	als			
„insoweit	erfahrene	Fachkraft“	(ieF) 18

Im	Verfahren	leistet	Kompass	Kirchheim	Fachberatung		
für	den	Sozialen	Dienst 17

Gesamtzahl	der	Fälle	mit	Kindeswohlgefährdung 14
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Altersverteilung aller betroffenen Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden

	 0-5		 Jahre

	 6-9		 Jahre

	 10-13		 Jahre

	 14-17		 Jahre

	 18-20		Jahre

Geschlecht aller betroffenen Kinder und Jugendlichen

Weiblich 102

Männlich 43

Geschlecht

24

24
12

35

50
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Kirchheim/Umgebung

Filderstadt/Umgebung

Nürtingen/Umgebung

Kirchheim/Stadt

Nürtingen/Stadt

Außerhalb	des	Landkreises

Leinfelden,	Echterdingen/Umgebung

Unbekannt*

Esslingen/Umgebung

Esslingen	Stadt

Denkendorf/Neuhausen

Ostfildern/Umgebung

0

31

35

28

13
20

1

3

2

4

7

5

5
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66

29

19

14

10

5
8

1

2

Beratungsanlass

Vermutungsklärung

Sexueller	Missbrauch

Sexualisierte	Übergriffe	unter	Kindern

Versuchte	bzw.	vollendete	Vergewaltigung

Anderer	Anlass**

Sexualisierte	Übergriffe	unter	Jugendlichen

Sexual.	Übergriffe	von	Jugendl.	an	Kindern

Unbekannt

Hands-off-Delikte

**	Anderer	Anlass:	Emotionale	Vernachlässigung,	häusliche	Gewalt,	Mobbing

0 10 20 30 40 50 60 70

*	Im	Erhebungsmerkmal	„Wohnort“	sind	Nennungen	bei	„unbekannt“	zu	verzeichnen.	Dies	erklärt	sich	durch	die	
hohe	Anzahl	von	Fällen	mit	Vermutungsklärungen,	in	denen	zunächst	häufig	noch	keine	detaillierten	Angaben	
zum	Wohnort	gemacht	werden.	

Wohnorte aller Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden



30

Beschuldigte Personen

Väter

Freund*innen,	Bekannte,	Nachbar*innen,	soziales	Umfeld

Unbekannt***

Nahbereich	(Nachbar*in,	Übungsleiter*in)

Männer	in	Vaterposition

Familienangehörige

Mitschüler*innen

Kindergartenkinder

Fremde

Mitarbeiter*in	in	Institution

Geschwister

Mitbewohner*in	in	Institution

Frauen	in	Mutterposition

33

25

17

11

11

14
14

4

2
1

3

10

9

0 5 10 15 20 25 30 35

***	Im	 Erhebungsmerkmal	„Beschuldigte“	 sind	 hohe	 Nennungen	 bei	„unbekannt“	 zu	 verzeichnen.	
Dies	erklärt	sich	durch	die	hohe	Anzahl	von	Fällen	mit	Vermutungsklärungen,	in	denen	zunächst	
häufig	noch	keine	detaillierten	Angaben	gemacht	werden.	In	diesen	Fällen	ist	überdies	oft	noch	
unklar,	ob	ein	Fall	sexualisierter	Gewalt	vorliegt	und	wer	beschuldigt	ist.	Ein	weiterer	Grund	ist	die	
wachsende	Anzahl	von	Fällen	im	Kontext	neuer	Medien,	bei	denen	die	Beschuldigten	zunächst	
nicht	identifiziert	werden	können.
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Direkt beratene Kinder und Jugendliche

Anzahl der direkt beratenen Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden 38

Beratungskontakte insgesamt 471

Persönliches	Gespräch 333

E-Mail 111

Telefonat 26

Therapiebericht 1
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In	der	Beratungsstelle	werden	vorrangig	ältere	Kinder	und	Jugendliche	ab	10	Jahren	direkt	beraten.	
Oftmals	sind	die	 jüngeren	Kinder	bereits	 in	psychologischer	oder	kindertherapeutischer	Behand-
lung,	oder	es	ist	für	sie	eine	andere	Unterstützungsform	indiziert.	In	diesen	Fällen	setzen	wir	daher	
den	Schwerpunkt	der	Beratung	auf	die	Arbeit	mit	ihren	Bezugspersonen	und	Fachkräften,	die	sie	
betreuen.	

Altersverteilung der direkt beratenen Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden

	 10-13		 Jahre

	 14-17		 Jahre

	 18-20		Jahre

7
10

21

Umfang der Beratungsprozesse

1-5	Beratungen 17

6-10	Beratungen 5

11-15	Beratungen 3

Mehr	als	15	Beratungen 13
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Beratene Bezugspersonen 

Beratene Fachkräfte

Beratene Bezugspersonen                           72

Beratungskontakte insgesamt 209

Persönliches	Gespräch 95

Telefonat 59

E-Mail 47

Brief 8

Anzahl der beratenen Fachkräfte 162

Beratungskontakte insgesamt 245

Telefonat 130

Persönliches	Gespräch 62

E-Mail 25

Stellungnahme 10

Fall-Konferenz 10

Brief 8

Teil 3  Die Arbeit der Beratungsstelle 2020
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Fachkräfte/Institutionen
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Jugendhilfe-Einrichtungen
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Kindergarten,	Kindertagesstätten

Beratungsstellen

Polizei/Justiz

Soziale	Einrichtungen

Gesundheitswesen

Vereine,	Kirchen,	bürgerschaftl.	Engagement

Träger*innen	von	Einrichtungen

Offenen	Kinder-	und	Jugendarbeit
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Wohnort der betroffenen Erwachsenen

Kirchheim/Umgebung

Kirchheim/Stadt

Nürtingen/Umgebung

Nürtingen/Stadt

Außerhalb	des	Landkreises

Filderstadt/Umgebung

Unbekannt

Esslingen/Umgebung

Esslingen/Stadt

Denkendorf/Neuhausen

9

9

5
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4

4

2

2

1

1
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Altersverteilung

3.2.3.2 Betroffene Erwachsene 

Wir	bieten	Beratung	und	Therapie	für	Erwachsene	bis	zum	vollendeten	26.	Lebensjahr.	Unterstüt-
zung	erhalten	auch	Betroffene	über	27	Jahre,	sofern	sie	zeitweise	oder	ständig	in	einem	gemeinsa-
men	Haushalt	mit	Kindern	unter	18	Jahren	leben.	Aus	Kapazitätsgründen	ist	dieses	Beratungs-	und	
Therapieangebot	auf	25	Stunden	begrenzt.

Das	Unterstützungsangebot	für	erwachsene	Ratsuchende	über	27	Jahre	ohne	Kinder	im	Haushalt	
umfasst	1	bis	3	Orientierungsgespräche.	Dabei	werden	der	konkrete	Bedarf	der	Betroffenen	ermit-
telt,	geeignete	Hilfsmöglichkeiten	erarbeitet	und	gegebenenfalls	bei	der	Suche	nach	niedergelasse-
nen	Psychotherapeuten,	Ärzten	oder	Kliniken	unterstützt.

Erwachsene alle ab 21 Jahre 21-26 Jahre ab 27 Jahre

Anzahl der Fälle gesamt 47 17* 30**

Frauen 40 15 25

Männer 7 2 5

*6 neue Fälle, 11 Fälle aus dem Vorjahr
**15 neue Fälle, 15 Fälle aus dem Vorjahr
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Beratungsanlass

Sexueller	Missbrauch	in	der	Kindheit

Versuchte	bzw.	vollendete	Vergewaltigung

Sexuelle	Belästigung

Anderer	Anlass*

Hands-off-Delikte

Gruppenvergewaltigung

*Anderer	Anlass:	Mobbing,	körperliche	(häusliche)	Gewalt

Beschuldigte Personen

8Väter

Familienangehörige

Freund*innen

Unbekannt

Nahbereich	(Nachbar*in,	Übungsleiter*in)

Männer	in	Vaterposition

Fremde

Ehe-/Lebenspartner*innen

Geschwister

Mitbewohner*innen	in	Institution

Mütter

7
7
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6
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2

2

1

1
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Anzahl der direkt beratenen Erwachsenen 37

Beratungskontakte insgesamt 309

Persönliches	Gespräch 228

E-Mail 61

Telefonat 19

Brief 1

Beratungskontakte

Direkt beratene Erwachsene

Altersverteilung

ab	27	Jahre

21-26	Jahre

24

13
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Umfang der Beratungsprozesse

1-5	Beratungen 22

6-10	Beratungen 6

11-15	Beratungen 1

Mehr	als	15	Beratungen 8

Beratene Bezugspersonen 

Anzahl der Bezugspersonen 11

Beratungskontakte insgesamt 14

Persönliches	Gespräch 10

Telefonat 4

Beratene Fachkräfte

Anzahl der Fachkräfte 10

Beratungskontakte insgesamt 15

Telefonat 11

Persönliches	Gespräch 2

E-Mail 2

2

2

2

2
1

1

Fachkräfte/Institutionen

Soziale	Dienste

Beratungsstellen

Polizei

Gesundheitswesen

Soziale	Einrichtungen

Jugendhilfe-Einrichtungen

0 1 2 3 4
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3.2.3.3 Beschuldigte (ab 14 Jahre)

Die	therapeutische	Behandlung	von	Menschen,	die	sexualisierte	Übergriffe	geplant	oder	durchge-
führt	haben,	bedarf	spezifischer	Behandlungskonzepte.

Diese	beinhalten

•		die	Entwicklung	eines	Verständnisses	vom	Kontext	zwischen		
biografischen	Lebensbedingungen	und	begangenem	Delikt

•	die	detaillierte	Aufarbeitung	des	begangenen	Delikts

•	die	Entwicklung	von	Empathie	in	die	Empfindungen	der	Opfer

•	die	Rückfallprävention

In	der	Regel	handelt	es	sich	um	längere	Behandlungsprozesse,	da	zunächst	mit	den	Klienten	ein	
tragfähiges	 Arbeitsbündnis	 entwickelt	 werden	muss.	 Dies	 gestaltet	 sich	 häufig	 schwierig,	 da	 die	
Zugangsmotivation	 größtenteils	 einem	 Zwangskontext	 unterliegt	 (z.B.	 gerichtliche	 Auflage)	 und	
die	Beschuldigten	aufgrund	innerer	Verdrängungsmechanismen	therapeutisch	nur	schwer	zu	errei-
chen	sind.	Außerdem	liegt	der	Tatzeitpunkt	oft	weit	zurück,	was	die	Rekonstruktion	des	Geschehens	
erschwert.

Wie	bei	den	betroffenen	Kindern	und	Jugendlichen	prüfen	wir	auch	bei	übergriffigen	Jugendlichen	
ab	14	Jahre	die	Fälle	daraufhin,	ob	die	Jugendlichen	selbst	unter	Bedingungen	leben,	in	denen	sie	
dem	 Risiko	 einer	 Kindeswohlgefährdung	 (sexueller	 Missbrauch,	 emotionale	 Vernachlässigung,		
physische	Gewalt)	ausgesetzt	sind.	

Teil 3  Die Arbeit der Beratungsstelle 2020

Anzahl der Fälle gesamt 44*

Anzahl der Fälle der 14-20 jährigen Beschuldigten 22

davon	Gesamtzahl	der	Fälle	nach	SGB	VIII,	§8a-Verfahren 4

Gesamtzahl	der	Fälle	als	Insoweit	Erfahrene	Fachkraft	(IEF	für	Fachkräfte) 3

Gesamtzahl	der	Fälle	als	Träger	der	Hilfe	(TDH) 1

Fälle	mit	Kindeswohlgefährdung	nach	§8a	SGB	VIII 1

*32 neue Fälle, 12 Fälle aus dem Vorjahr 
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14-17	Jahre

18-20	Jahre	

21-26	Jahre

ab	27	Jahre	

Altersverteilung

Geschlecht der Beschuldigten 2020

Männlich 42

Weiblich 2

13

4

9

18
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Begangene Straftaten

Zugangsweg

Hands-off-Delikte

Vermutungsklärung

Sexueller	Missbrauch

Sexuelle	Belästigung

Übergriffe	von	Jugendlichen	an	Kindern

sexualisierte	Übergriffe	von	Jugendlichen	an	Jugendlichen	

Anderer	Anlass

Versuchte	bzw.	vollendete	Vergewaltigung

Übergriffe	von	Kindern	gegenüber	Kindern

Unbekannt
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Polizei/Justiz

Soziale	Dienste

Jugendhilfe-Einrichtungen

Eigeninitiative

Mütter

Väter

Unbekannt

Soziale	Einrichtungen	z.B.	Kinderschutzbund

Gesundheitswesen

Beratungsstellen

Schulen

Vereine,	Kirchen,	bürgerschaftl.	Engagement	(z.B.	Weißer	Ring)
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Juristischer Status

Beziehungskontext zu Betroffenen
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Direkt beratene Beschuldigte ab 14 Jahre

Beratungskontakte

Beratungskontakte insgesamt                                                   223

Alter der Beschuldigten 14-17 Jahre 18-20 Jahre 21-26 Jahre ab 27 Jahre

Anzahl der direkt  
beratenen Beschuldigten 5 4 4 15

Persönliches	Gespräch 54 16 67 33

Telefonat 2 1 1 21

Brief 0 3 10 2

E-Mail 5 0 0 8

Beschuldigte	14-17	Jahre

Beschuldigte	18-20	Jahre

Beschuldigte	21-26	Jahre

Beschuldigte	ab	27	Jahre

Altersverteilung

5

4

4
15
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Alter der Beschuldigten 14-17 Jahre 18-20 Jahre 21-26 Jahre ab 27 Jahre

1-5	Beratungen 2 3 0 12

6-10	Beratungen 0 0 1 0

11-15	Beratungen 1 1 1 2

Mehr	als	15	Beratungen 2 0 2 1

Umfang der Beratungsprozesse

Beratene Bezugspersonen 

Anzahl der Bezugspersonen 8

Beratungskontakte insgesamt 13

Persönliches	Gespräch 8

Telefonat 5

Beratene Fachkräfte

Anzahl der Fachkräfte 40

Beratungskontakte insgesamt 61

Telefonat 26

E-Mail 15

Persönliches	Gespräch 14

Konferenz 3

Stellungnahme 3
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Fachkräfte/Institutionen

Soziale	Dienste

Jugendhilfe-Einrichtungen

Beratungsstellen

Soziale	Einrichtungen

Polizei/Justiz

Kindergarten,	Kindertagesstätten

Gesundheitswesen

Psychotherapie

Schulen	

3.2.4
3.2.4.1

Fallunabhängige Anfragen 

Veranstaltungen

1

1

2

0

4
8

18

2

2

2

Veranstaltungsanfragen 17

Durchgeführte Veranstaltungen 10

Veranstaltung	aus	Mangel	an	Kapazität	abgelehnt 2

Veranstaltung	wegen	fehlender	Zuständigkeit	abgelehnt 5

Erreichte Personen 108

Davon	Fachkräfte 68

Davon	Eltern 40

5 10 15 20
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Die	 Anfragen	 betrafen	 Vorträge,	 Fortbildungsveranstaltungen,	 Elternabende,	 Informationsveran-
staltungen,	Vorträge	und	Interviews.

Die Veranstaltungsanfragen kamen aus folgenden Bereichen:

•	Soziale	Dienste

•	Institutionen	(Kindergärten,	Schulen,	Bildungszentren,	Hochschule)

•	Kinder-	und	Jugendhilfeeinrichtungen

•	Freie	Träger	der	Kinder-	und	Jugendarbeit

•	Öffentliche	Verwaltung

3.2.4.2 Informationsanfragen

Insgesamt	wurden	2020	29	Informationsanfragen	an	die	Beratungsstelle	gerichtet.	Sie	betrafen	die	
Zusendung	von	Informationsmaterial,	Listen	von	Ärzt*innen,	Therapeut*innen	und	Kliniken	eben-
so	wie	Anfragen	nach	Präventionsangeboten,	nach	Durchführung	von	Fortbildungen,	nach	Prakti-
kumsplätzen	sowie	die	Beantwortung	von	Umfragen.

Die Anfragen kamen aus folgenden Bereichen:

•	Institutionen	(Kindergarten,	Schule,	Hochschule,	Jugendhilfeeinrichtungen,	Beratungsstellen)

•	Öffentliche	Verwaltung

•	Betroffene,	Angehörige	und	soziales	Umfeld	von	Betroffenen

•	Gesundheitswesen

•	Polizei/Justiz	

•	Vereine,	Kirchen,	bürgerschaftliches	Engagement

•	Wohlfahrtsverbände

•	Presse
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3.3.1
Kooperation und Vernetzung

Kooperationen

Unter	Kooperationen	verstehen	wir	regelmäßige	Arbeitstreffen	mit	anderen	Institutionen	aus	dem	
Bereich	der	Kinder-	und	Jugendhilfe,	der	Bildung	und	des	Gesundheitswesens.	Hier	erfolgt	ein	Aus-
tausch	über	die	Zusammenarbeit	bzw.	mögliche	institutionelle	Veränderungen	und	es	werden	wei-
tere	Kooperationsziele	festgelegt.	

Zusätzlich	sind	wir	mit	einzelnen	anderen	Institutionen	und	Fachkräften,	die	den	Bereich	des	Kin-
derschutzes	tangieren,	in	unregelmäßigen	Abständen	im	Austausch.

Regelmäßige Kooperationen 

2020	mussten	aufgrund	der	Sars-CoV-2-Pandemie	etliche,	üblicherweise	jährlich	stattfindende,	
Kooperationstreffen	abgesagt	oder	digital	durchgeführt	werden.

•	Wildwasser	Esslingen

•	Sozialer	Dienst	Filderstadt	in	Kooperation	mit	Wildwasser	Esslingen

•	Soziale	Dienste,	Kirchheim	unter	Teck

•	Sozialer	Dienst,	Nürtingen

•	Schulsozialarbeit	Kreisjugendring	Esslingen	(KJR)

•	Schulsozialarbeit	Kirchheim	unter	Teck

•	Schulsozialarbeit	Filderstadt

•	Schulsozialarbeit	Nürtingen

•	pro	familia,	Kirchheim	unter	Teck	

•	Kriminalpolizei	Esslingen	in	Kooperation	mit	Wildwasser	Esslingen	

•	Weißer	Ring,	Landkreis	Esslingen	

Informationsgespräche  

•	Oberbürgermeister	Dr.	Pascal	Bader,	Stadt	Kirchheim	unter	Teck	

•	Andreas	Schwarz,	Bündnis	90/DIE	GRÜNEN	

•	PräventSozial,	Stuttgart

•	Dr.	Burkhardt	medius-Klinik	(Anzeigeunabhängige	Spurensicherung)

3.3
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3.3.2 Arbeitskreise

Bei	den	Arbeitskreisen	handelt	es	sich	um	mehrmals	jährlich	regelmäßig	stattfindende	Treffen	von	
Fachkräften	unterschiedlicher	Professionen	und	Institutionen,	die	sich	zu	festgelegten	Themenge-
bieten	austauschen	und	an	der	Weiterentwicklung	von	Behandlungs-	und	Präventionsmöglichkei-
ten	arbeiten.

Pandemiebedingt	mussten	etliche	Arbeitskreise	abgesagt	oder	digital	durchgeführt	werden.

•		Fachstellenvollversammlung	der	spezialisierten	Fachberatungsstellen	bei		
sexualisierter	Gewalt	in	Baden-Württemberg	

•	Arbeitskreis	„Anzeigeunabhängige	Spurensicherung“,	Landkreis	Esslingen	

•	Arbeitskreis	„Schutzkonzepte“,	Fachberaterinnen	für	Kindertagesstätten,	LK	Esslingen

•	Netzwerktreffen	i.e.F.,	Landkreis	Esslingen

•	Qualitätszirkel	„Beratung	von	traumatisierten	Flüchtlingen“	

•	Fallwerkstatt	refugio	e.V.,	„Projekt	Geflüchtete	Menschen“

•	Kreisarbeitsgemeinschaft	„Individueller	Kinderschutz“	

•	„Round	Table“,	Kobra	e.V.,	Stuttgart

•		Facharbeitskreis	„Beschuldigte“	unter	Beteiligung	der	Landkreise	Esslingen,		
Göppingen,	Ludwigsburg,	Tübingen	und	Rems-Murr-Kreis

•	Fortschreibung	Standardpapier	SD	Filderstadt	in	Kooperation	mit	Wildwasser	

•	Kreisarbeitsgemeinschaft	„Kinder-	und	Jugendpsychiatrie“

•	Kreisarbeitsgemeinschaft	„Häusliche	Gewalt“	

•	Kooperationstreffen	„Ess-Störungen“	

•	„Runder	Tisch	Frühe	Hilfen“

•	Flüchtlingsnetzwerk	Kirchheim	unter	Teck	„FLINK“

•	Stiftung	Tragwerk,	Kirchheim	unter	Teck,	Flexx	21
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3.4 Qualitätssicherung 

Fort- und Weiterbildung 

•		„Besondere	Aspekte	der	therapeutischen	und	beraterischen	Arbeit	mit	traumatisierten		
Geflüchteten“,	Landratsamt	Esslingen,	Refugio	Stuttgart	e.V.	Psychosoziales	Zentrum	für		
traumatisierte	Flüchtlinge

•		„Datenschutzkonformer	Internetauftritt“,		
Webinar:	Althammer	&	Kill	GmbH	&	Co.	KG

•		„Datenschutz	Folgenabschätzungen“,		
Webinar:	Althammer	&	Kill	GmbH	&	Co.	KG

•		Online-Plattformen	für	Schulungen	und	Unterweisungen“,		
Webinar:	Althammer	&	Kill	GmbH	&	Co.	KG

•		Erste-Hilfe-Ausbildung	für	betriebliche	Ersthelfer	(2	Personen),		
DRK	Nürtingen

Fachtage und Informationsveranstaltungen

•		„Bindung	und	psychische	Störungen:	Ursachen,	Behandlung	und	Prävention“,		
19.	Internationale	Bindungskonferenz	2020,	Prof.	Dr.	med.	Karl-Heinz	Brisch,	digital

•		Fachsymposium	„Selbstwirksamkeit	statt	Fremdbestimmung“		
Was/Das	brauchen	Kinder	und	Jugendliche	mit	Behinderung,	die	sexualisierte	Gewalt	erlebt	
haben?!,	Kobra	e.V,	Stuttgart

Klausuren 

Im Team 

Um	uns	sachgerecht	mit	Fragestellungen	beschäftigen	zu	können,	die	der	Vertiefung	bedürfen	(z.B.	
gesetzliche	Veränderungen,	gesellschaftliche	Entwicklungen,	konzeptionelle	und	Projekt-Entwick-
lung,	Informationsvermittlung	aus	Fachvorträgen	und	Fortbildungen),	haben	wir	2020	Klausurtage	
für	das	Team	eingeführt,	die	in	sechswöchigem	Abstand	stattfinden.	

Mit dem Vorstand

Einmal	jährlich	findet	in	der	Beratungsstelle	ein	Klausurtag	des	Teams	der	Beratungsstelle	mit	dem	
Vorstand	des	Trägervereins	Kompass	e.V.	statt.	In	diesem	Rahmen	werden	die	aktuellen	Aufgaben	
und	die	Ausrichtung	der	Beratungsstelle	reflektiert,	wichtige	anstehende	Themen	erörtert	und	Per-
spektiven	für	die	weitere	Arbeit	entwickelt.

3.4.1

3.4.2

3.4.3
3.4.3.1

3.4.3.2
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3.4.4 Teamintern: Supervision und Intervision

Supervision

Für das therapeutische Team

Im	Rahmen	externer	Supervision	stellen	die	Mitarbeiter*innen	der	Beratungsstelle	einmal	monat-
lich	einem	Psychologischen	Psychotherapeuten	und	Psychoanalytiker	Fallvignetten	vor.	Die	tiefen-
psychologische	und	psychodynamisch	orientierte	Sichtweise	unterstützt	im	Fallverständnis	und	in	
der	weiteren	Behandlungsplanung.

Für Verwaltungsfachkräfte

Die	Verwaltungsfachkräfte	in	den	Fachberatungsstellen	nehmen	die	eingehenden	Fallanfragen	an	
und	haben	somit	den	ersten	Kontakt	zu	den	Ratsuchenden.	Um	für	diese	Kolleg*innen	Möglichkei-
ten	zur	Reflexion	ihrer	Arbeit	zu	schaffen	und	die	Erörterung	dabei	auftretender	Problemstellungen	
zu	erleichtern,	haben	die	Beratungsstellen	bei	sexualisierter	Gewalt	in	den	umliegenden	Landkrei-
sen	 und	 im	 Landkreis	 Esslingen	 für	Verwaltungsfachkräfte	 ebenfalls	 ein	 gemeinsames	 Supervisi-
onsangebot	eingerichtet.

Intervision

Zweimal	 wöchentlich	 werden	 im	Team	 eingehende	 neue	 Fälle	 und	 Fragen	 hinsichtlich	 aktueller		
therapeutischer	Prozesse	zur	kontinuierlichen	fachlichen	Begleitung	und	Entlastung	der	Teammit-
glieder	besprochen.
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Resümee

Durch	 die	 Einführung	 neuer	 und	 die	 Anpassung	 bestehender	Therapie-	 und	 Beratungsangebote		
ist	 es	 Kompass	 Kirchheim	 gelungen,	 den	 Kontakt	 zu	 den	 bereits	 bestehenden	 Klient*innen	 der		
Beratungsstelle	aufrechtzuerhalten.	Darüber	hinaus	erreichten	uns	weitere	Fallanfragen	und	Neu-
anmeldungen.	 Insgesamt	 haben	 wir,	 analog	 zur	 Polizeilichen	 Kriminalstatistik	 PKS,	 seit	 Jahren	
kontinuierlich	steigende	Fallzahlen	im	Bereich	sexualisierter	Gewalt	zu	verzeichnen.	Bei	Kompass	
Kirchheim	waren	dies	2018	210,	2019	233	und	im	Jahr	2020	245	Fallanfragen.	Davon	waren	2020	in	
154	Fällen	Kinder	und	Jugendliche	von	sexualisierter	Gewalt	betroffen	und	in	22	Fällen	Kinder	bzw.	
Jugendliche	sexueller	Übergriffe	beschuldigt.

Wir	gehen	allerdings	auch	davon	aus,	dass	pandemiebedingte	Schließungen	von	Kindertagesein-
richtungen	und	Schulen,	von	Freizeiteinrichtungen	und	Vereinen	zu	einer	Verschärfung	der	beste-
henden	Problematik	unentdeckter	Gewalt	gegen	Kinder	und	Jugendliche	führen.	Diese	sind	jetzt,	
unbemerkt	 von	 der	 Öffentlichkeit,	 weiter	 zunehmenden,	 erheblichen	 Gefährdungsrisiken	 ausge-
setzt.

Das	Gefährdungspotential	für	Kinder	im	Bereich	sexualisierter	Gewalt	wird	besonders	an	der	wach-
senden	Anzahl	der	Fälle	deutlich,	in	denen	wir	im	Sinne	des	Schutzauftrags	gemäß	§	8a	SGB	VIII22	
Verfahren	 zur	 Abklärung	 einer	 möglicherweise	 bestehenden	 Kindeswohlgefährdung	 eingeleitet	
haben.	In	15	dieser	46	Verfahren	bestätigte	sich	die	Vermutung,	dass	Kinder	zum	Zeitpunkt	der	Prü-
fung	vielfältige	Formen	psychischer,	physischer	und	sexualisierter	Gewalt	erlebten.

Mit	 Besorgnis	betrachten	 wir	 außerdem	 die	zunehmenden	 Fallanfragen	 im	Bereich	 erwachsener	
Beschuldigter	ab	27	Jahre.	Auch	aufgrund	wachsender	Aufmerksamkeit	in	der	Öffentlichkeit	für	die	
Thematik	sexualisierter	Gewalt	werden	mehr	Fälle	aufgedeckt	und	dadurch	mehr	Täter*innen	an-
gezeigt	bzw.	verurteilt.	Diese	erhalten	dann	häufig	Weisungen	oder	Auflagen	von	der	 Justiz,	sich	
im	Rahmen	einer	Beratung	oder	Therapie	mit	ihren	Taten	auseinanderzusetzen.	So	haben	sich	bei	
Kompass	Kirchheim	die	Fallzahlen	innerhalb	von	drei	Jahren	verdreifacht	(2018:6,	2019:14,	2020:	18).	
Zunehmend	müssen	wir	daher	entsprechende	Anfragen	mangels	begrenzter	eigener	Kapazitäten	
an	Beratungsstellen	außerhalb	des	Landkreises	verweisen.

Gleichzeitig	ist	die	Zahl	spezialisierter	Fachberatungsstellen,	die	ein	Beratungsangebot	für	Tatge-
neigte,	 Beschuldigte	 und	 sexualisierte	 Gewalt	 ausübende	 Personen	 vorhalten	 können,	 bis	 heute	
viel	zu	gering.	Es	 fehlt	überdies	an	entsprechend	qualifizierten	Fachkräften,	an	niedergelassenen	
Therapeut*innen	sowie	an	einer	bedarfsdeckenden	Anzahl	von	Therapieplätzen	in	spezifischen	am-
bulanten	bzw.	(teil-)stationären	Behandlungsprogrammen	für	Kinder,	Jugendliche	und	erwachsene	
Menschen,	die	sexualisierte	Gewalt	ausüben.

Es	bedarf	weiterer	Aufklärungsarbeit,	um	die	Öffentlichkeit	darüber	zu	informieren,	dass,	aus	fach-
licher	Sicht,	entsprechende	Beratungs-	und	Therapieangebote	für	Tatgeneigte	und	Beschuldigte	ei-
nen	wesentlichen	Baustein	in	der	Prävention	zur	Verhütung	weiterer	sexualisierter	Gewalt	bilden	
und	somit	für	den	Opferschutz	unerlässlich	sind.

22		Schutzauftrag	bei	Kindeswohlgefährdung,	Kinder-	und	Jugendhilfegesetzbuch
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Wir	hoffen,	dass	es	mit	der	Bewältigung	der	Herausforderungen,	die	sich	aus	der	Sars-CoV-2-Pan-
demie	 ergeben,	 bald	 möglich	 sein	 wird,	 im	 Rahmen	 unserer	 Fachberatung,	 aber	 auch	 in	 unserer	
Fortbildungsarbeit	 wieder	 vollständig	 zu	 Präsenzveranstaltungen	 zurückkehren	 und	 die	 ausge-
setzten	Kooperationsgespräche	wieder	aufnehmen	zu	können.	Diese	Vernetzungsarbeit	mit	allen	
Akteur*innen	pädagogischer,	psychosozialer,	medizinischer	und	juristischer	Arbeitsfelder	im	Land-
kreis	Esslingen	ist	von	herausragender	Bedeutung	für	die	Aufdeckung	möglicher	Kindeswohlgefähr-
dungen,	die	adäquate	Versorgung	der	betroffenen	Kinder	und	Jugendlichen	sowie	die	Präventions-
arbeit.
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